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       Gesamtrevision Nutzungsplanung Holziken - Auswertung der 2. fachlichen Stellungnahme vom 21.03.2024 
 

rot markierter Text = Rückfrage Kreisplaner  blauer Text = Anpassung Flury 

grün markierter Text = Rückfragen Gemeinde  

 

Stellungnahme Kanton Vorschlag Anpassungen Beschluss / Antrag Kommission  

2. Gesamtbeurteilung  

Die vorliegende Nutzungsplanung entspricht grundsätz-
lich den sachlichen und rechtlichen Anforderungen. Aller-
dings sind zur Gewährleistung ihrer rechtlichen Verläss-
lichkeit einige kleinere und grössere Anpassungen erfor-
derlich.  

 

  

2.1 Vollständigkeit 

Die Grundlagen sind weitgehend vollständig. Der Pla-
nungsbericht nach Art. 47 RPV ist entsprechend den 
nachfolgenden Ziffern noch zu ergänzen. 
 

  

2.2 Berücksichtigung kantonale Grundlagen  

Die kantonale Grundlagenerhebung ist datiert vom 12. 
Juni 2018. Die massgeblichen Themenfelder gemäss Teil 
A der kantonalen Grundlagenerhebung wurden plane-
risch untersucht und bearbeitet. Entsprechend gelten die 
kantonalen Grundlagen thematisch als angemessen be-
rücksichtigt. Die materielle Beurteilung der Vorlage im De-
tail ergibt sich nachfolgend ab Ziffer 3. 

 

  

2.3 Planungsrechtliches Verfahren  

Die Gemeinde hat ein Mitwirkungsverfahren durchgeführt. 
Der Mitwirkungsbericht ist öffentlich. 
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3.1 Kantonaler Richtplan 

Die Ländlichen Entwicklungsräume sollen gut ein Zehn-
tel des Bevölkerungswachstums bis 2040 aufnehmen 
und damit weit weniger wachsen als bisher. Vielerorts 
bestehen dafür mehr Bauzonenreserven als nötig. Die 
Vorlage stimmt mit den behördenverbindlichen Vorgaben 
und Handlungsanweisungen des kantonalen Richtplans 
überein (siehe nachfolgende Ziffern). 
 

i. O.  

3.2 Regionale Abstimmung 

Insgesamt wird die Vorlage aus Sicht des RVS positiv 
beurteilt. Der Gemeinderat Holziken hat die Hinweise 
des RVS eingehend geprüft und im Mitwirkungsbericht 
gewürdigt. Einzelne Hinweise konnten in der Vorlage be-
rücksichtigt werden. Insgesamt gilt die Planung als regio-
nal abgestimmt. 
 

i. O.  

3.3 Nutzungsplanung Siedlung   

3.3.1 Bauzonengrösse und Überbauungsstand 

Die Bauzonen weisen eine Fläche von total 42,06 ha 
auf. Davon sind ca. 39,9 ha überbaut und ca. 2,16 ha 
unüberbaut. (Planungsbericht, Kap. 13.4.1 / Anhang, 
Kap. 16.1). 
 

Kenntnisnahme  
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3.3.2 Fassungsvermögen der Wohn- und Mischzonen 
(Innenentwicklungspfad) 

Fassungsvermögen für den Planungshorizont 2040 
[R-I-A] 
Das Fassungsvermögen von Holziken beträgt, gut 1'900 
Personen und liegt damit über dem Planwert gemäss 
kantonaler Prognose (rund 1'800 Einwohnerinnen und 
Einwohner [E]). Bis 2040 wird seitens der Gemeinde 
eine Steigerung der Einwohnerdichte in den Wohn- und 
Mischzonen von 45 E/ha auf gut 52 E/ha gewährleistet. 
Dies entspricht den Anforderungen von Richtplankapitel 
S 1.2, Planungsanweisung 2.2. Der realisierbare Innen-
entwicklungspfad der Gemeinde ist ambitioniert. 
Aufgrund des in der Vergangenheit überdurchschnittli-
chen Wachstums ist das Fassungsvermögen der Wohn- 
und Mischzonen mit den Anforderungen von Art. 15 
RPG und den weiteren Vorgaben des kantonalen Richt-
plans vereinbar.   
 

i. O.  

3.3.3 Arbeitsplatzzonen und Zonen für öffentliche 
Bauten und Anlagen 

Im Planungsbericht wird ausgesagt, dass die Zonen für 
öffentliche Bauten und Anlagen (OeBA) hinreichend di-
mensioniert sind und entsprechend reduziert werden. Es 
wird festgehalten, dass infolgedessen für lokale Anliegen 
kein Zugriff auf den kantonalen Topf für OeBA-Sied-
lungsgebiet mehr möglich sein wird (Hinweis). 
 

Kenntnisnahme Kenntnisnahme. 

3.3.4 Bauzonenabgrenzung im Einzelnen 

Um den Verlauf der Baugrenzen besser zu erkennen, ist 
im Bauzonen- und Kulturlandplan eine Linie "Bauzonen-
grenze" als Orientierungsinhalt einzuzeichnen (wichti-
ger Hinweis). 
 

Bauzonen- und Kulturlandplan ergänzen Bauzonen- und Kulturlandplan wird ergänzt. Hin-
weis wird berücksichtigt. 
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Auszonungen 
Es sind keine Auszonungen vorgesehen. Dies ist vorlie-
gend vertretbar. 

 

i. O.  

Wichtigste Umzonungen 
- Aufzonungen zu WA3:  

Zur Schaffung beziehungsweise Weiterentwicklung 
des Zentrums von Holziken ist eine Arrondierung 
durch Aufzonung der geeigneten zentrumsnahen 
Gebiete vorgesehen. Der planerische Ansatz ist 
sachgerecht und stärkt bei geeigneter baulicher Ent-
wicklung die Zentrumsbildung. 

- Umzonungen zu W3:  
Die Umzonung der Mischzonen zu reinen Wohnzo-
nen entspricht weitgehend dem gebauten Bestand. 
Dies führt zugleich zu einer besseren Abgrenzung 
der Wohnquartiere und eine Konzentration der 
Mischzonen entlang der Hauptstrasse. Dies ist sach-
gerecht. 

 

i. O.  

Arrondierungen  
Die Gemeinde sieht gestützt darauf diverse Arrondierun-
gen (Einzonungen) vor. Die beantragten Arrondierungen 
erfüllen die Voraussetzungen gemäss Richtplankapitel S 
1.2, Planungsanweisung 3.5 (siehe Kapitel 14.2.3 im 
Planungsbericht; Fall d) bestehende Zonenrandstras-
sen). Das Siedlungsgebiet wird nicht fortgeschrieben. 
 

i. O.  
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Bauzonenbilanz 
Die nutzungsplanerischen Interventionen führen zu 
nachfolgender Bilanz: 

Gebiet/Be-
zeichnung 

Bauzonen 
werden einge-
zont gemäss 
der Planungs-
anweisung 3.5 

Flächenbilanz 
räumlich  
angeordnetes 
Siedlungsge-
biet 

FFF1-Bilanz 

Total/Saldo  
Zonenrand-
strassen 

+0,4 ha 0,00 ha 0,00 ha FFF 

Gesamt-To-
tal/Saldo 

+0,4 ha 0,00 ha 0,00 ha FFF 

 
 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Mehrwertabgabe und Baupflicht  
Die Umzonung der Parzelle 191 ist ebenfalls durch das 
Steueramt zu schätzen, auch wenn darauf das Gemein-
dehaus steht (vgl. Handbuch Mehrwertabgabe). Nach 
Anpassung der Liste und weil keine Änderungen mehr 
zu erwarten sind, kann der Schätzungsantrag beim Steu-
eramt erfolgen. (wichtiger Hinweis). 
 

Liste der Mehrwertabgabe und Baupflicht anpassen Liste der Mehrwertabgabe und Baupflicht wird an-
gepasst. 

Hinweis wird berücksichtigt 
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3.3.5 Siedlungsqualität 

Gebiete mit Gestaltungsplanpflicht  
Eine Gestaltungsplanpflicht für die in die WA3 umgezon-
ten zentralen Gebiete ist grundsätzlich sachgerecht und 
zielführend. Die entsprechenden Bestimmungen in § 13 
BNO vermischen jedoch die Vorgaben für den Zentrums-
bereich mit denjenigen für den Gestaltungsplan. Hier be-
steht grundsätzlicher und zwingender Anpassungsbedarf 
(vgl. detaillierte Ausführungen unter Ziffer 3.6; Vorbe-
halt). 
 

Vorschlag Gestaltungsplanflicht 

2.1 Erschliessungs- und Gestaltungspläne Sondernutzungs-
pläne 

[…] 

§ 5 Gestaltungsplanpflicht  

«1 Die im Bauzonen- und Kulturlandplan speziell bezeichne-
ten Flächen dürfen nur erschlossen und überbaut werden, 
wenn ein rechtskräftiger Gestaltungsplan vorliegt. 

2 Für das Gestaltungsplangebiet „Zentrum“ gelten die nach-
folgenden Zielvorgaben: 

a) Qualitativ hochwertige Entwicklung als Wohn- und 
Arbeitsstandort, behutsame Einpassung von Gebäu-
den, Anlagen und Freiräumen in die ortsbauliche Si-
tuation; 

b) Einpassung ins Ortsbild entlang der Hauptstrasse; 
c) Mindestausnutzung von 0.75  
d) Rationelle und flächensparende Anordnung der Er-

schliessungs- und Parkierungsanlagen; 
e) Hochwertiges Freiraumkonzept unter Berücksichti-

gung einer klimaangepassten Innenentwicklung 
(Versiegelung, Durchlüftung, einheimische Bepflan-
zung, Regenwassermanagement usw.); 

f) Situationsgerechte Lärmschutzarchitektur (gegen-
über Werkhof- und Strassenlärm) 

3 Wenn ein qualitätssicherndes Verfahren (Konkurrenzver-
fahrens wie Wettbewerb oder Dialogverfahren/Testplanung) 
durchgeführt wird oder die vorgenannten Ziele sowie die Vor-
gaben gemäss § 3 Abs. 2 BNO durch ein Begleitverfahren 
(Fachgremium mit Vertretern aus Ortsplanung, Architektur, 
Landschaftsarchitektur) sichergestellt werden, kann der Ge-
meinderat gestützt auf einen Fachbericht auf die Ausarbei-
tung eines Gestaltungsplanes verzichten. 

 

Absatz 3 ist zu streichen. Nach Abklärungen mit Kanton in 
Schlüsselgebieten ist es nicht möglich, auf ein Gestaltungs-
planverfahren zu verzichten. 

Präzisiert und ergänzt gemäss Vorschlag Planer. 
Absatz 3 wird gestrichen. Vorbehalt bereinigt. 

2.2 Sondernutzungspläne 

[…] 

§ 5 Gestaltungsplanpflicht  

«1 Die im Bauzonen- und Kulturlandplan speziell 
bezeichneten Flächen dürfen nur erschlossen und 
überbaut werden, wenn ein rechtskräftiger Gestal-
tungsplan vorliegt. 

2 Für das Gestaltungsplangebiet „Zentrum“ gelten 
die nachfolgenden Zielvorgaben: 

a) Qualitativ hochwertige Entwicklung als Wohn- 
und Arbeitsstandort, behutsame Einpassung 
von Gebäuden, Anlagen und Freiräumen in die 
ortsbauliche Situation; 

b) Einpassung ins Ortsbild entlang der Haupt-
strasse; 

c) Mindestausnutzung von 0.75  
d) Rationelle und flächensparende Anordnung 

der Erschliessungs- und Parkierungsanlagen; 
e) Hochwertiges Freiraumkonzept unter Berück-

sichtigung einer klimaangepassten Innenent-
wicklung (Versiegelung, Durchlüftung, einheimi-
sche Bepflanzung, Regenwassermanagement 
usw.); 

f) Situationsgerechte Lärmschutzarchitektur (ge-
genüber Werkhof- und Strassenlärm) 
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Ortsbildentwicklung  
Die Gemeinde legt in den §§ 46 ff. BNO Kriterien zur 
Einordnung und Gestaltung fest. Dies ist sachgerecht.  
 

i. O.  

Überlagerte Zonen im Siedlungsgebiet  
Die Sonderbauvorschriften "Zentrumsbereich" und die 
Spezial-Vorschriften "Verdichtung und Siedlungserneue-
rung" werden aus fachlicher Sicht grundsätzlich unter-
stützt (vgl. aber auch Ziffer 3.6).  
 

i. O.  

Baudenkmäler und Kulturobjekte  
Die im Bauinventar verzeichneten Objekte sind korrekt 
und vollständig als "Baudenkmäler von kommunaler Be-
deutung" aufgeführt. Die Gemeinde hat sich für die Alter-
native Schutzkonzeption entschieden und verzichtet in 
der BNO auf einen Substanzschutz. Beim Objekt 
HOL906 (Stallscheune, Matten 1) wurde die Gebäude-
Nummer vertauscht: Statt richtig "67" steht nun falsch 
"61"; bitte prüfen und anpassen (Hinweis).   

 

Objektnummer in der BNO und Planungsbericht ändern Hinweis wird entsprochen 

Natur im Siedlungsgebiet  
Zur Erhöhung der Siedlungsökologie und der Aufent-
haltsqualität enthält die BNO sachgerechte Mindestan-
forderungen. Auch die Bestimmungen zu Siedlungsrand 
(§ 55 BNO) und Vogelschutz (§ 57 BNO) sind sachge-
recht.  
 

i. O. § 57 streichen. Da die Bestimmungen zum Vogelschutz neu in der 
Bauverordnung § 36b BauV Vogelfreundliches 
Bauen mit Glas übergeordnet geregelt ist, wird der 
§ 57 BNO gestrichen. 
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Klimaanpassung im Siedlungsgebiet  
Gemäss Richtplankapitel H 7 und § 4 Abs. 1 Bauverord-
nung (BauV) zeigt die Gemeinde, wie die Wohnqualität 
und die Qualität der Aussen- und Naherholungsräume 
durch Massnahmen zur Hitzeminderung verbessert wer-
den. Dies gilt insbesondere bei Gesamtrevisionen oder 
umfassenden Teilrevisionen der Nutzungsplanung. Im 
Planungsbericht findet keine Auseinandersetzung mit 
dem Thema statt, auch wenn die BNO einige geeignete 
klimawirksame Bestimmungen enthält. Gemäss Strate-
gie H 7.2 setzen Kanton und Gemeinden mit einer quali-
tätsorientierten Siedlungsentwicklung nach innen nach-
haltige und klimaangepasste Siedlungsstrukturen mit ho-
her Aufenthaltsqualität in den Aussenräumen sowie ent-
sprechenden Verkehrsinfrastrukturen um. Es ist eine 
entsprechende Ergänzung des Planungsberichts mit der 
Herleitung, inwiefern dies mit der vorliegenden Gesamt-
revision und den vorgesehenen Bestimmungen erfolgt, 
erforderlich (Vorbehalt).  
 

Kapitel Klimaanpassung im Siedlungsgebiet im Planungsbe-
richt ergänzen. 

Kapitel Klimaanpassung wird im Planungsbericht 
ergänzt. Vorbehalt bereinigt. 
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Die Konsultation der Klimakarten Aargau und der Plan-
hinweiskarten Tag und Nacht verdeutlicht, dass es ins-
besondere im Zentrum ohne entsprechende Massnah-
men zu einer erheblichen Hitzeentwicklung kommen 
kann. Es wird daher dringend empfohlen, die Bestim-
mungen zum Zentrumsbereich diesbezüglich zu ergän-
zen (zum Beispiel Regenwassermanagement, Was-
serelemente, klimaoptimierte Baumaterialen etc.; Leitfa-
den Hitzeangepasste Siedlungsentwicklung; wichtiger 
Hinweis) 
 

Vorgaben in der BNO zur Hitzeangepassten Siedlungsent-
wicklung für den Zentrumsbereich ergänzen. 

vorgeschlagene Ergänzung 

§ 3 Zentrumsbereich 

«1 […] 

2 Im überlagerten Zentrumsbereich haben Bauvor-haben ne-
ben den Mindestanforderungen gemäss § 21 Abs. 1 Bauge-
setz die nachfolgenden Vorgaben zu erfüllen:  

a) Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten sind bezüg-
lich Gebäudestellung, Dachform, Proportionen, Bauma-
terialien, Fassaden- und Aussenraumgestaltung sorg-
fältig in die Umgebung einzupassen, so dass eine gute 
städtebauliche und architektonische Gesamtwirkung 
erzielt wird.  

b) Es ist eine angemessene Nutzungsdichte in hochwerti-
ger Gestaltung zu realisieren. 

c) Es ist ein Umgebungskonzept einzureichen, das auf-
zeigt, wie die Qualität der vorhandenen Freiräume er-
höht oder, falls bereits ei-ne hohe Qualität vorhanden 
ist, diese erhalten werden kann dass zur Erhaltung und 
Erhöhung der Aussenraumqualität beiträgt. Dabei ist 
die Versiegelung von Aussenflächen auf das Notwen-
digste zu beschränken und der Durchgrünungsgrad des 
Zentrumsbereichs ist zu erhöhen. Dabei sind standort-
gerechte, ein-heimische Bepflanzungen zu verwenden, 

c) Umgebungskonzept, welches zu einer hohen Sied-
lungsqualität beiträgt und auch ökologischen Ansprü-
chen genügt, 

d) Klimaangepasste Materialisierung von Bauten und Frei-
flächen, die vor übermässiger Wärmeeinwirkung 
schützt. Dabei sind standortgerechte, einheimische Be-
pflanzungen zu verwenden, 

e) Nach Möglichkeit ist eine Nutzungsverteilung unter Be-
rücksichtigung von Passantenlagen und eine Anbin-
dung an das Fusswegnetz auszuweisen,  

f) Gestaltung des Strassenraumes unter Berücksichti-
gung der Lärmbelastung. Umsetzung von städtebaulich 
verträglichen Lärmschutzmassnahmen,   

Vorgaben in der BNO werden ergänzt. Hinweis 
wird berücksichtigt. 

§ 3 Zentrumsbereich 

«1 […] 

2 Im überlagerten Zentrumsbereich haben Bauvor-
haben neben den Mindestanforderungen gemäss § 
21 Abs. 1 Baugesetz die nachfolgenden Vorgaben 
zu erfüllen:  

a) Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten sind 
bezüglich Gebäudestellung, Dachform, Pro-
portionen, Baumaterialien, Fassaden- und 
Aussenraumgestaltung sorgfältig in die Umge-
bung einzupassen, so dass eine gute städte-
bauliche und architektonische Gesamtwirkung 
erzielt wird.  

b) Es ist eine angemessene Nutzungsdichte in 
hochwertiger Gestaltung zu realisieren. 

c) Umgebungskonzept, welches zu einer hohen 
Siedlungsqualität beiträgt und auch ökologi-
schen Ansprüchen genügt, 

d) Klimaangepasste Materialisierung von Bauten 
und Freiflächen, die vor übermässiger Wärme-
einwirkung schützt. Dabei sind standortge-
rechte, einheimische Bepflanzungen zu ver-
wenden, 

e) Nach Möglichkeit ist eine Nutzungsverteilung 
unter Berücksichtigung von Passantenlagen 
und eine Anbindung an das Fusswegnetz aus-
zuweisen,  

f) Gestaltung des Strassenraumes unter Berück-
sichtigung der Lärmbelastung. Umsetzung von 
städtebaulich verträglichen Lärmschutzmass-
nahmen,   

g) Umsetzung einer umweltschonenden Produk-
tion von Wärme und Warmwasser. 
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g) Umsetzung einer umweltschonenden Produktion von 
Wärme und Warmwasser. 

3.3.6 Abstimmung von Siedlung und Verkehr 

Im Planungsbericht sind die Ausführungen über die Ab-
stimmung von Siedlung und Verkehr knapp ausgefallen. 
Die BNO enthält entsprechend kaum Vorschriften über 
Verkehrsbelange. Angesichts der geringen verkehrspla-
nerischen Bedeutung ist der Umfang dieser Ausführun-
gen sachgerecht.  
   

i. O.  

Kommunaler Gesamtplan Verkehr (KGV)  
Auf die Erarbeitung eines KGV wurde verzichtet. In An-
betracht der diversen vorliegenden kommunalstrategi-
schen Grundlagen und der tatsächlichen Situation ist 
dies vertretbar.  
 

i. O.  

Parkierung  
Im Ländlichen Entwicklungsraum stellt der öffentliche 
Verkehr ausschliesslich die Grundversorgung sicher. 
Folglich sind auch weitergehende Regelungen zur Plafo-
nierung der Anzahl Parkfelder oder ein Mobilitätsma-
nagement nicht in der BNO enthalten.   
 

i. O.  
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Aufwertung Strassenraum  
Durch Holziken führt eine Hauptverkehrsstrasse (HVS, 
K236) sowie zwei Verbindungsstrassen (K322 und 
K323). Spezielle verkehrsplanerische Anforderungen 
stellen sich keine. Es stehen auch keine kantonalen Ver-
kehrsinfrastrukturprojekte in Bearbeitung.  
Im Planungsbericht wird unter anderem die Aufwertung 
des öffentlichen Freiraums entlang der Hauptstrasse 
(K236), die Aufwertung des Strassenraums sowie eine 
fehlende Fussgängerquerung im Bereich der Bushalte-
stelle "Holziken; Abzweigung Bändli" erwähnt. Im Rah-
men der geplanten Sanierung der K236 (in der Pla-
nungsphase) und einer möglichen Abklassierung von ei-
ner HVS zu einer Regionalverbindungsstrasse (RVS) 
könnten sich Spielräume ergeben, um die angestrebten 
Ziele angemessen umzusetzen. Dem konkreten Stras-
sensanierungsprojekt kann jedoch nicht vorgegriffen 
werden. Die für das Strassensanierungsprojekt federfüh-
rende Abteilung Tiefbau wird die eingebrachten Aspekte 
zu gegebener Zeit auf Stufe Projekt entsprechend den 
heutigen Standards prüfen. Dies erfolgt jedenfalls in Zu-
sammenarbeit mit der Gemeinde. 
 

Kenntnisnahme 

 

 

3.3.7 Erschliessung 

Gebiete mit Erschliessungsplanpflicht  
Gemäss § 16 Abs. 3 BauG legt die Gemeinde in der Nut-
zungsplanung für noch nicht oder ungenügend erschlos-
sene Gebiete eine Erschliessungsplanungspflicht fest. 
Dies ist sachgerecht. 
 

i. O.  

3.4 Nutzungsplanung Kulturland   

3.4.1 Landwirtschaftszone und Fruchtfolgeflächen 

Die bisherige Übergangszone wird neu als Landwirt-
schaftszone festgelegt. Dies ist sachgerecht.  
 

i. O.  
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Die Fruchtfolgeflächen (FFF) sind im Nutzungsplan als 
Verkleinerung in der linken oberen Ecke dargestellt. Eine 
Bezeichnung und ein Legendeneintrag dazu fehlt und 
sollte ergänzt werden (wichtiger Hinweis).  
 

Bauzonen- und Kulturlandplan ergänzen 

Legende ergänzen 

Legende mit FFF wird ergänzt. Hinweis wird be-
rücksichtigt. 

Landwirtschaftliche Betriebe sowie Bauten und Anla-
gen in der Landwirtschaftszone  
Gemäss der Betriebsdatenerhebung befinden sich keine 
aktiven Landwirtschaftsbetriebe innerhalb des Sied-
lungsgebiets. 
 

i. O.  

3.4.2 Speziallandwirtschaftszonen, Entwicklungs-
standorte (ESL) 

Auf die Festlegung einer Speziallandwirtschaftszone 
wird verzichtet. Dies ist sachgerecht. 
 

i. O.  

3.4.3 Naturschutzzonen und -objekte im Kulturland 

Die Vorlage erfüllt die Anforderungen zum Schutz der 
Umwelt, der Natur und der Landschaft.   
Die Überprüfung des Landschaftsinventars wird aus-
drücklich gewürdigt. Der Schutz von Hecken, Einzelbäu-
men und Baumreihen erfolgt sachgerecht.  
Das Bundesinventarobjekt "Amphibien Ortsfeste Ob-
jekte" ist in der Vorlage als Naturschutzgebiet inklusive 
Pufferstreifen vorbildlich umgesetzt. 
 

i. O.  
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3.4.4 Weitere Zonen ausserhalb Siedlungsgebiet 

Weitere Zonen nach Art. 18 RPG  
Die sich in der Auffüllung und Rekultivierung befindende 
Abbaustelle "Am Schöftler" wird einer Materialabbau- 
und einer Rekultivierungszone zugewiesen. Ein Material-
abbau findet nicht mehr statt. In § 25 BNO wird für die 
zwei Grundzonen nur eine Bestimmung aufgenommen, 
die in erster Linie den nicht mehr stattfindenden Material-
abbau regelt. Ausserdem wird in § 25 Abs. 3 BNO ein 
Bezug zur Landwirtschaft hergestellt. Weder die Bestim-
mung noch eine Grundzone "Materialabbauzone" ent-
spricht der Situation "Am Schöftler", was zu bereinigen 
ist (Vorbehalt).  

 

 

 

 

Da das Gebiet "Am Schöftler" in den Planungsanweisungen 
des Richtplans (Aktualisierung Paket 1, 27.06.2023) nicht 
mehr als Materialabbaugebiet aufgeführt ist und das Gebiet 
nicht als landwirtschaftliche Nutzung vorgesehen ist, sind die 
Absätze 1 bis 4 zu streichen. Das Gebiet ist mit der Grund-
nutzung Rekultivierungszone ausgewiesen und wird von 
zwei Schutzzonen überlagert: Grubenbiotop und Natur-
schutzzone Wald. 

Gemäss Rücksprache mit der Gemeinde gibt es eine basie-
rend auf der Baubewilligung für den Kiesabbau einen End-
gestaltungsplan, der die Rekultivierung als Wald vorsieht. 
Neu wurde am 6.12.2022 zwischen der Gemeinde und dem 
Kanton Aargau über das Gebiet eine Vereinbarung über ein 
Naturwaldreservat getroffen. Der Vertragsperimeter umfass 

 

Materialabbauzone streichen und Vorschlag als Rekultivie-
rungszone 

§ 25 Materialabbau- und Rekultivierungszone 

«1 Die Materialabbauzone M dient dem Abbau von Kies/Ge-
stein.  

2 In den Baugesuchen sind nebst dem vorgesehenen Mate-
rialabbau die notwendigen Bauten und Anlagen, die ökologi-
schen Ausgleichsmassnahmen sowie die Rekultivierung 
auszuweisen. Baubewilligungen setzen die kantonale Zu-
stimmung voraus.  

Vorgaben in der BNO werden ergänzt. Vorbehalt 
bereinigt. 

§ 25 Rekultivierungszone 

«1 Rekultivierungsgebiete, in denen eine überla-
gernde Nachnutzung als Naturschutzzone ehema-
lige Kiesgrube «Am Schöftler» festgelegt ist, sind als 
Lebensraum einheimischer Tiere und Pflanzen her-
zurichten. Die Nutzung und Detailgestaltung richtet 
sich nach den Bestimmungen der Naturschutzzone 
und der im Rahmen der Baubewilligung festgeleg-
ten Rekultivierung und Endgestaltungsplan. 

2 Während der Rekultivierungsphase sind zur Erhal-
tung und Vernetzung von Lebensräumen für schutz-
würdige Tiere, Pflanzen und Pflanzengesellschaften 
geeignete Ruderalstandorte und Feuchtstellen in 
angemessenem Umfang zu belassen bzw. zu schaf-
fen.» 
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Bauzonenplan/Kulturlandplan und kant. NP, Luftbild 
2023, Agis 

3 Gebiete, die noch nicht abgebaut oder die für die landwirt-
schaftliche Nutzung rekultiviert sind, unterstehen den Best-
immungen der Landwirtschaftszone.  

4 Es gilt die Empfindlichkeitsstufe IV. 

1 Rekultivierungsgebiete, in denen eine überlagernde Nach-
nutzung als Naturschutzzone ehemalige Kiesgrube «Am 
Schöftler» festgelegt ist, sind als Lebensraum einheimischer 
Tiere und Pflanzen herzurichten. Die Nutzung und Detailge-
staltung richtet sich nach den Bestimmungen der Natur-
schutzzone und der im Rahmen der Baubewilligung festge-
legten Rekultivierung und Endgestaltungsplan. 

2 Während der Rekultivierungsphase sind zur Erhaltung und 
Vernetzung von Lebensräumen für schutzwürdige Tiere, 
Pflanzen und Pflanzengesellschaften geeignete Ruderal-
standorte und Feuchtstellen in angemessenem Umfang zu 
belassen bzw. zu schaffen.» 

 

Aargauer Zeitung: Die Kiesgrube «am Schöftler»: Ein Natur-
paradies, das schützt 

 

 

https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/wyna-suhre/holziken-die-kiesgrube-am-schoeftler-ein-naturparadies-das-schuetzt-ld.2189971
https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/wyna-suhre/holziken-die-kiesgrube-am-schoeftler-ein-naturparadies-das-schuetzt-ld.2189971
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Überlagernd werden ein Grubenbiotop (ohne Schutzbe-
stimmungen in der BNO) und zwei verschiedene Typen 
von Naturschutzzonen Wald ("R" und "N") im Bereich der 
Abbaustelle "Am Schöftler" festgelegt. Mit der Bereini-
gung der Grundzonierung ist auch Klarheit hinsichtlich der 
unterschiedlichen Schutzüberlagerungen zu schaffen 
(Vorbehalt). 

Aufgrund der Bereinigung der Grundzonierung werden fol-
gende Schutzüberlagerungen vorgenommen.  

Der Grundnutzungszone Rekultivierungszone werden das 
Grubenbiotop (Gr) als Naturobjekt gemäss § 20 BNO und 
das Naturreservat als Naturschutzzone im Wald (N) gemäss 
§ 18 BNO überlagernd festgelegt. 

§ 20 Naturobjekte 

«[…] 

3 Folgende Naturobjekte sind geschützt: 

Naturob-

jekte 

Darstellung 

im Plan 

Schutzziel Pflegemassnahme, 

Nutzungseinschrän-
kung 

Grubenbi-
otop „Am 
Schöftler“
  

Gr 1442 Schutz, Erhaltung und 
Förderung von wertvol-
lem Lebensraum für 
Pflanzen, Insekten und 
Amphibien 

Kein Einfangen und 
Aussetzen von Tieren 
Gemäss Vereinbarung 
mit Kanton 

 

Vorgeschlagene Ergänzung als Überlagerte Schutzzonen 

3.5 Überlagerte Schutzzonen 

§ 18 Naturschutzzone Wald 

«[…] 

Ausprägung Be-
zeichnung 

Schutzziele Pflegemassnah-
men, Nutzungs-
einschränkung 

Bezeichnung im 
Nutzungsplan 

Auffüll- und Re-
kultivierungszone 
Kiesgrube Natur-
schutzzone Am 
Schöftler 

Schutz, Erhalt 
und Förderung 
des Lebensrau-
mes 

Gemäss Verein-
barung mit Kan-
ton 

N 

 

 

Vorgaben in der BNO werden ergänzt. Vorbehalt 
bereinigt. 

§ 20 Naturobjekte 

«[…] 

3 Folgende Naturobjekte sind geschützt: 

Naturo-
bjekte 

Darstel-
lung im 
Plan 

Schutzziel Pflegemassnahme, 
Nutzungseinschrän-
kung 

Gru-
benbio-
top „Am 
Schöft-
ler“
  

Gr 
1442 

Schutz, Erhaltung 
und Förderung von 
wertvollem Le-
bensraum für 
Pflanzen, Insekten 
und Amphibien 

Kein Einfangen und 
Aussetzen von Tieren 
Gemäss Vereinbarung 
mit Kanton 

 

3.5 Überlagerte Schutzzonen 

§ 18 Naturschutzzone Wald 

«[…] 

Ausprä-
gung Be-
zeichnung 

Schutzziele Pflegemassnah-
men, Nutzungs-
einschränkung 

Bezeichnung 
im Nutzungs-
plan 

Natur-
schutz-
zone Am 
Schöftler 

Schutz, Erhalt 
und Förderung 
des Lebensrau-
mes 

Gemäss Verein-
barung mit Kan-
ton 

N 
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3.4.5 Überlagerte Zonen im Kulturland 

Landschaftsschutzzonen 
Die Landschaften von kantonaler Bedeutung (LkB) wer-
den sachgerecht umgesetzt. Ebenfalls entspricht die 
Umsetzung des Siedlungstrenngürtels gemäss Richt-
plankapitel S 2.1 durch die Landschaftsschutzzone den 
Vorgaben.  
 

i. O.  

Gemäss Richtplan ist bei der Festlegung von Land-
schaftsschutzzonen zudem konsequent zwischen aktiven 
Landwirtschaftsbetrieben und übrigen Liegenschaften zu 
unterscheiden. Bei dem inventarisierten Gebäude "HOL 
904" ist ein "L" verzeichnet, obschon es sich nicht um ei-
nen aktiven Landwirtschaftsbetrieb handelt. Entspre-
chend ist hier das "L" wegzulassen (Vorbehalt). 

Bauzonen- und Kulturlandplan anpassen 

Überprüfung der Liste von aktiven Landwirtschaftsbetrieben 

Bauzonen- und Kulturlandplan wird angepasst. 
Vorbehalt bereinigt. 

 

3.5 Weitere materielle Hinweise   

3.5.1 Gewässerschutz 

Öffentliche Gewässer  
Die Gewässer, sowohl offen fliessend als auch einge-
dolt, sind im Bauzonen- /und im Kulturlandplan im Orien-
tierungsinhalt weitgehend sachgerecht dargestellt. An 
den folgenden Gewässern besteht jedoch Korrekturbe-
darf (Vorbehalte):  
 

Bauzonen- und Kulturlandplan anpassen Bauzonen- und Kulturlandplan wird angepasst. 
Vorbehalte bereinigt. 

 

Das Gewässer Bändlirain mündet gemäss Bachkataster 
und den AV-Daten in die Uerke. Im vorliegenden Zonen-
plan ist sein Verlauf jedoch nur bis zum Teich Te 1392 
dargestellt. Im bisherigen Zonenplan war aufgrund der 
Darstellung die Differenz nicht zu sehen; bitte anpassen.  
 

Bauzonen- und Kulturlandplan anpassen Bauzonen- und Kulturlandplan wird angepasst. 
Vorbehalt bereinigt. 
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Die Gewässer Im Möösli und Harderböden sind im Ver-
gleich zur vorherigen Vorprüfung im Zonenplan jeweils 
verkürzt dargestellt. Eine Begründung liegt nicht vor. 
Wahrscheinlich wurden als Grundlage dabei lediglich die 
AV-Daten beigezogen. Da sie jedoch einen nennbaren 
Unterschied zum Bachkataster aufweisen, müsste dies 
vor Ort verifiziert werden. Ansonsten ist der Verlauf der 
beiden Bäche analog dem Bachkataster darzustellen. 
Für den Ursprung eines Gewässers beziehungsweise 
seinen Oberlauf ist der Bachkataster verbindlich, wenn 
keine Verifizierung vorliegt, die einen anderen Verlauf 
bestätigt. 

 

Bauzonen- und Kulturlandplan anpassen Bauzonen- und Kulturlandplan wird angepasst. 
Vorbehalt bereinigt. 

 

Gewässerraum  
Die Gemeinde Holziken setzt die Gewässerräume sach-
gerecht mit flächenhaften Gewässerraumzonen um. Es 
besteht weiterer Klärungsbedarf zu folgenden Punkten: 
 

i. O.  

Uerke  
Die Uerke ist das prägendste Gewässer der Gemeinde 
Holziken und fliesst beinahe vollständig ausserhalb des 
Siedlungsgebiets im westlichen Gemeindebereich. Ein 
Teil der Uerke wird durch den Dorfbach abgezweigt, ver-
läuft durch das Siedlungsgebiet und mündet im Gebiet 
Zelgli wieder in die Uerke. Vorliegend wurde entlang der 
Uerke, bis auf den Abschnitt von der Gemeindegrenze 
bis zur Abzweigung des Dorfbachs, eine Gewässerraum-
zone von 18 m Breite festgelegt. Eine Gewässerraum-
breite von 18 m für die Uerke im Gemeindegebiet von 
Holziken wird als schlüssig erachtet.  
Demnach gilt es, den ersten Abschnitt ab der Gemeinde-
grenze von Uerkheim nochmals zu überarbeiten. Eine 
Reduktion in diesem Bereich auf 16 m bei einer heutigen 
Gerinnesohlenbreite von stellenweise über 4,0 m ist 
nicht stichhaltig. Es ist in diesem Abschnitt von einer 
Mindestbreite von 18 m auszugehen (Vorbehalt).  
 

Bauzonen- und Kulturlandplan und Planungsbericht anpas-
sen 

Bauzonen- und Kulturlandplan wird angepasst. 
Vorbehalt bereinigt. 
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Dorfbach  
Der Dorfbach ist ein Abzweiger der Uerke und weist so-
mit kein eigenes Einzugsgebiet auf. Dennoch liegt der 
Fokus bei diesem Gewässer auf den Schutz seiner im 
Minimum erforderlichen Uferbereiche, für den Erhalt des 
Bachlaufs und zur Gewährleistung eines Minimums an 
natürlichen Funktionen als Wander- und Vernetzungs-
korridor. In der vorherigen Vorprüfung wurde entlang des 
gesamten Dorfbachs eine maximale Gewässerraum-
breite von 14,5 m festgelegt. Dies wurde mit der vorlie-
genden Vorprüfung revidiert, sodass nun die Gewässer-
raumbreite ausserhalb der Bauzone neu auf 11 m ge-
setzt und innerhalb der Bauzone auf teilweise lediglich 8 
m reduziert wird. Der Umsetzung ausserhalb der 
Bauzone kann, im Gegensatz zum Abschnitt innerhalb 
der Bauzone, gefolgt und zugestimmt werden. Im Pla-
nungsbericht wird festgehalten, dass die Reduktion in-
nerhalb der Bauzone sich auf die dichte Überbauung 
und die Besitzstandgarantie der angrenzenden Gebäude 
am Gewässer stützt. Dies ist weder stichhaltig noch 
nachvollziehbar. Das Gebiet gilt nach Rechtsprechung 
des Bundes nicht als dicht überbaut, einer Reduktion 
nach Art. 41c Abs. 4 lit. a Gewässerschutzverordnung 
(GSchV) kann nicht entsprochen werden. Bestehende 
Bauten und Anlagen innerhalb der Gewässerraumzone 
sind in ihrem Bestand geschützt. Innerhalb der Bauzo-
nen dürfen sie zusätzlich nach § 68 BauG unterhalten, 
zeitgemäss erneuert und angemessen erweitert werden. 
Ebenso können nach Art. 41c Abs. 1 GSchV weitere 
Ausnahmen gesprochen werden. Zudem entspricht die-
ser Gewässerraum nicht den aktuellen Umsetzungsvor-
gaben. Innerhalb der Bauzone muss entlang der Gewäs-
ser, die < 2 m sind – ob offen oder eingedolt – eine Ge-
wässerraumzone mit einer Breite von der Gerinnesoh-
lenbreite beziehungsweise Innenkante der Bachleitung + 
2 x 6 m umgesetzt werden. Innerhalb der Bauzone ist 
entlang des Dorfbachs eine Gewässerraumbreite wie 
vorgenannt umzusetzen (Vorbehalt). 
 

Da das Baugebiet nach der Rechtsprechung des Bundes 
(«Gewässerraum - Verhältnis zur Nutzungsplanung, Rele-
vanz bestehender Bauten, Interessenabwägung, Zeitschrift 
aktuell PBG, Dr. Christoph Schaub» und «Neun Jahre Ge-
wässerraum - ein Rechtsprechungsbericht, Cordelia Christi-
ane Bähr») nicht als dicht überbautes Gebiet gilt, die Auswei-
sung des Gewässerraums nicht übergeordneten Interessen 
(HWS, Hochwasserschutz, Natur- und Landschaftsschutz, 
Interesse der Öffentlichkeit an einem erleichterten Zugang zu 
den Gewässern, Gewährleistung der natürlichen Funktionen 
der Gewässer, Gewässernutzung und Ortsbildschutz)  ent-
gegenstehen soll und in diesem Gebiet bereits ein Bauge-
such (BUVAFB.20.2178, MFH Panorama Holziken) mit einer 
Festsetzung des Gewässerraums vorliegt, wird ein Gewäs-
serraum von 14,5 m ausgewiesen. 

Abschnitte Gesetzes-
grundlage 

Gewässer-
breite / -typ 

Festlegung 

Abschnitt Ge-
meinde-
grenze Uerk-
heim bis zum 
Baugebiet 

GschV Art. 
41a Abs. 2 lit. 
a 

> 0.5 m – < 2 
m natürliche 
Breite der Ge-
rinnesohle 
«kleine» Bä-
che 

11m 

Abschnitt 
Baugebiet bis 
Gebiet Im 
Labi 

GschV Art. 
41a Abs. 2 lit. 
b 

≥ 2 m natürli-
che Breite der 
Gerinnesohle 
«mittlere» Bä-
che 

14.5m 

Abschnitt Ge-
biet Im Labi 
bis Mündung 
Uerke 

GschV Art. 
41a Abs. 2 lit. 
a 

> 0.5 m – < 2 
m natürliche 
Breite der Ge-
rinnesohle 
«kleine» Bä-
che 

11m 

Planungsbericht ergänzen 

Bauzonen- und Kulturlandplan wird angepasst. Pla-
nungsbericht wird ergänzt. Vorbehalt bereinigt. 
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Hügeligraben  
Gemäss dem Planungsbericht wird auf die Umsetzung 
einer Gewässerraumzone beim Gewässer Hügeligra-
ben verzichtet, da dieses eine Gerinnesohlenbreite von 
weniger als 0,5 m aufweist. Es ist zutreffend, dass ohne 
überwiegende dagegensprechende Interessen bei Bä-
chen mit einer Sohlenbreite von weniger als 0,5 m auf ei-
nen Gewässerraum verzichtet werden kann (vgl. § 127 
Abs. 1bis lit. b BauG). Allerdings gilt bei diesem Kleinst-
gewässer gemäss § 127 Abs. 1bis lit. b BauG weiterhin 
ein beidseitiger Bauabstand von 6,0 m ab dem Rand der 
Gerinnesohle (siehe § 19 Abs. 6 BNO) und ein beidseiti-
ger Pufferstreifen ab dem Rand der Gerinnesohle ge-
mäss DZV2 (6,0 m Verbot Einsatz von Pflanzenschutz-
mittel) und ChemRRV3 (3,0 m Verbot von Dünger).   
Ein Verzicht auf die Festlegung eines Gewässerraums 
führt vorliegend zu einem schwierigeren Vollzug und es 
sind Missverständnisse zu erwarten. Da das Gewässer 
teilweise entlang der noch aktiven Materialabbauzone 
"Musterplatz" verläuft, sollte hier ein erkennbarer Schutz 
in Form eines flächigen Gewässerraums festgelegt wer-
den (wichtiger Hinweis).  
 

Auf den Gewässerraum im Hügeligraben wird verzichtet, weil 
die Gerinnesohlenbreite weniger als 0,5 m beträgt. Das Ab-
baugebiet hingegen ist nicht mehr aktiv. Ein sehr kleiner Ab-
schnitt ist mit 12.20 m Gewässerraum umzusetzen, weil es 
sich um eine Dolung handelt. 

 

Kanton: Wenn Grundnutzung ein Rekultivierungszone ist, 
kann auf den Gewässerraum verzichtet werden 

Im Gebiet Am Schöftler wurde eine Grundnutzung als Rekul-
tivierungszone festgelegt. Das Gebiet befindet sich in der Re-
kultivierungsphase. Das Abbaugebiet hingegen ist nicht 
mehr aktiv. Die Abbauarbeiten sind abgeschlossen.  

Das Gebiet „Am Schöftler“ ist in den Planungsanweisungen 
des Richtplans (Aktualisierungspaket 1, 27.06.2023) nicht 
mehr als Materialabbaugebiet ausgewiesen und wird nicht 
mehr landwirtschaftlich genutzt. Gemäss dem Endgestal-
tungsplan, der auf der Baubewilligung für den Kiesabbau ba-
siert, ist eine Rekultivierung als Wald vorgesehen. Anderer-
seits wurde am 6. Dezember 2022 eine Vereinbarung zwi-
schen der Gemeinde und dem Kanton Aargau über das Ge-
biet "Am Schöftler" als Naturwaldreservat getroffen. Da das 
Gebiet nach dem Ende der Rekultivierungsphase in ein 
Waldgebiet umgewandelt wird und innerhalb des Waldes 
grundsätzlich keine landwirtschaftliche Bewirtschaftung statt-
findet und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen, 
wurde auf die Festsetzung einer Gewässerraumzone ver-
zichtet. 

Bauzonen- und Kulturlandplan wird angepasst. Pla-
nungsbericht wird ergänzt. Hinweis wird berück-
sichtigt. 
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Andernfalls müsste auch bei diesem Gewässer zumin-
dest ein Verweis auf die geltenden Gewässerabstände 
mit einer weiteren Signatur dargestellt und in der Le-
gende auf § 19 Abs. 6 BNO verwiesen werden (Vorbe-
halt).  
 

Gemäss «Arbeitshilfe zur Umsetzung der Gewässerräume in 
der Nutzungsplanung»: «Ausserhalb Bauzone: Bei sehr klei-
nen Bächen mit einer Gerinnesohlenbreite von weniger als 
50 cm über längere Abschnitte kann, sofern keine überwie-
genden Interessen entgegenstehen, auf einen Gewässer-
raum verzichtet werden (Begründung im Planungsbericht). 
Der Abstand für Bauten und Anlagen von 6 m sowie die Puf-
ferstreifen gemäss DZV und ChemRRV gelten trotzdem.» 

Bauzonen- und Kulturlandplan ergänzen oder Verweis auf 
BNO 

 

 

Grundwasser  
Im Gemeindegebiet bestehen Grundwasserschutzzonen 
von Grundwasser- und Quellfassungen. Die Schutzzo-
nen der Grundwasser- und Quellfassungen sind sachge-
recht in den Plangrundlagen dargestellt (orientierender 
Planinhalt). 

i. O.  

3.5.2 Hochwassergefahren 

Hochwassergefahrenzone  
Die Gemeinde Holziken setzt die Gefahrenkarte Hoch-
wasser mit dem Vorschriftenmodell um. Die Abgrenzun-
gen der Hochwassergefahrenzone HWZ 1 im Bauzonen- 
und Kulturlandplan sind sachgerecht. Der Legendenein-
trag "Hochwassergefahrenzone Stufe 1" ist in "Hochwas-
sergefahrenzone HWZ 1" analog den Bestimmungen in 
der BNO umzubenennen (wichtiger Hinweis).   
 

Bauzonen- und Kulturlandplan anpassen Legende im Bauzonen- und Kulturlandplan wird an-
gepasst. Hinweis wird berücksichtigt. 

 

Seit dem 1. November 2021 ist die revidierte Bauverord-
nung (BauV) in Kraft. Der Hochwasserschutz für im 
Bauzonenplan nicht verortete Gebiete ist neu direkt in § 
36c BauV "Schutz vor Hochwasser" geregelt. Dies gilt 
auch für die Restgefährdung Hochwasser. Auf dem 
Bauzonenplan wird sachgerecht auf die Aufführung der 
Restgefährdung Hochwasser verzichtet. 
 

i. O.  
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Freihaltegebiet Hochwasser  
Für die Festlegung der Freihaltezone Hochwasser wurde 
die Ereignisanalyse Uerkental vom Extremhochwasser-
ereignis vom 8. Juli 2017 einbezogen. Diese hat gezeigt, 
welche Bereiche entlang der Uerke bei Starknieder-
schlagsereignissen überschwemmt werden. Die Abgren-
zung der Freihaltezone Hochwasser auf dem Bauzonen- 
und Kulturlandplan ist sachgerecht.   
Auf dem Bauzonen- und Kulturlandplan ist der Legen-
deneintrag "Freihaltebereich ausserhalb der Bauzone" in 
"Freihaltezone Hochwasser" umzubenennen (wichtiger 
Hinweis).   
 

Bauzonen- und Kulturlandplan anpassen 

Legende wird angepasst 

Bauzonen- und Kulturlandplan wird angepasst. 
Hinweis wird berücksichtigt. 

 

Oberflächenabfluss  
Durch die Bestimmungen in § 36c BauV "Schutz vor 
Hochwasser" wird der Schutz vor Oberflächenabfluss 
übergeordnet geregelt. Entsprechend sind im Bauzonen- 
und Kulturlandplan der Legendeneintrag "Oberflächen-
wasser gefährdetes Gebiet" zu entfernen und die ent-
sprechenden Flächen zu löschen (wichtiger Hinweis).   
 

Bauzonen- und Kulturlandplan anpassen Bauzonen- und Kulturlandplan wird angepasst. 
Hinweis wird berücksichtigt. 

 

3.5.3 Wald 

Waldareal  
Für das gesamte Waldareal des Kantons Aargau liegen 
rechtskräftige statische Waldgrenzen vor. Diese werden 
gemäss § 6 Waldgesetz des Kantons Aargau (AWaG) als 
Orientierungsinhalt im Nutzungsplan als rechtskräftig fest-
gelegtes Waldareal sachgerecht als Orientierungsinhalt 
übernommen.   
 

i. O.  

Naturschutzzonen im Wald  
Das Naturschutzgebiet von kantonaler Bedeutung im 
Wald (NkBW) gemäss Richtplan wurde zutreffend im Kul-
turlandplan festgelegt. 
 

i. O.  
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3.5.4 Umweltschutz 

Lärm  
Gemäss Planungsbericht werden im Rahmen der vorlie-
genden Revision keine weitergehenden Einzonungen 
vorgenommen. Die Umzonung von Bauzonen gilt nach 
Art. 24 Abs. 1 Umweltschutzgesetz (USG) nicht als Fest-
legung neuer Bauzonen. Somit muss die Einhaltung von 
Art. 29 Lärmschutzverordnung (LSV) nicht überprüft wer-
den. Im Nutzungsplan finden sich Aussagen hinsichtlich 
unterschiedlicher Empfindlichkeitsstufen (ES) in der 
OeBA. OeBA-Zonen sind üblicherweise der ES II zuge-
ordnet. Die Aufstufung in die ES III ist weder im Pla-
nungsbericht hergeleitet noch ist der Legendeninhalt 
schlüssig; bitte prüfen und ergänzen (Vorbehalt). 
 

Die Empfindlichkeitsstufe ES ist bereits heute in den Bauzo-
nen und Kulturlandplan festgelegt. Diese Aufstufung wird un-
verändert übernommen. Grund dafür ist, dass es sich einer-
seits um einen Werkhof mit Sammelstelle handelt und ande-
rerseits um die Liegenschaft des Schulhauses handelt, wel-
che in Kantonstrassennähe befindet und daher lärmvorbe-
lastet ist.  

 

Die Legende wird angepasst und mit Aufstufung Lärmvorbe-
lastetes Gebiet, Planungsbericht darlegen.  

Planungsbericht wird ergänzt. Vorbehalt bereinigt. 

3.5.5 Archäologie 

Im Planungsbericht werden archäologische Fundstellen 
nicht behandelt. Die archäologische Fundstellenkarte im 
AGIS4-Geoportal wird nicht erwähnt. Dies ist im Pla-
nungsbericht angemessen zu ergänzen. Insbesondere 
auch die Aufsichtsfunktion der Gemeinden, die in § 41 
Kulturgesetz (KG) verankert ist, sollte explizit hervorge-
hoben werden (wichtiger Hinweis). 

 

Kapitel im Planungsbericht ergänzen Planungsbericht wird ergänzt. Hinweis wird berück-
sichtigt. 

 

3.5.6 Historische Verkehrswege, Fuss- und Wander-
wege 

Die Wanderwege und die historischen Verkehrswege 
von lokaler und regionaler Bedeutung gemäss Inventar 
der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) wer-
den sachgerecht in den Plänen als Orientierungsinhalt 
dargestellt. 
 

i. O.  
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3.6 Bau- und Nutzungsordnung (BNO) 

Ab Seite 2 wird in der Kopfzeile der BNO die Gemeinde 
Fischbach-Göslikon aufgeführt. Bitte die richtige Ge-
meinde ergänzen (Vorbehalt). 
 

BNO anpassen BNO wird angepasst. Vorbehalt bereinigt. 

 

§ 6 Abs. 1 
Redaktionell: "Ausnützung" sollte durch "Ausnützungszif-
fer" ersetzt werden. 
 

§ 9 Zonenübersicht 
«1 Der Bauzonen- und Kulturlandplan scheidet im Baugebiet 
folgende Zonen aus: 
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BNO anpassen 

BNO wird angepasst. Hinweis wird berücksichtigt. 
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§ 6 Abs. 1 
Die §§ 47 und 49 BauG sehen vor, dass die Gemeinden 
Grenz- und Gebäudeabstände vorschreiben und die zu-
lässige Höhe von Gebäuden oder die Geschosszahlen 
bestimmen müssen.   
- Folglich benötigt eine Grundnutzungszone ein Min-

destmass an Festlegungen. Dies gilt auch für die 
Spezialzone für Sportanlagen. Es ist zumindest eine 
maximal zulässige Höhe festzulegen. Ausserdem 
wird auch dringend empfohlen, den Grenzabstand - 
allenfalls abhängig von der Höhe - festzulegen (Vor-
behalt).  
 

§ 9 Zonenübersicht 
«1 Der Bauzonen- und Kulturlandplan scheidet im Baugebiet 
folgende Zonen aus: 
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 (8m) (11m) 4 - III § 10 

Gemäss Art. 4 Abs. 2 GP Obermatten gilt  

«2 Die Bauvorschriften, wie Gebäudelänge, Gebäudehöhe, 
Firsthöhe etc. werden vom Gemeinderat im Rahmen der 
Baubewilligung festgesetzt, wobei die Vorschriften der Zone 
für öffentliche Bauten und Anlagen einzuhalten sind.» 

Neuen Vorschlag: Fassaden/Gesamthöhe wie W2 8 m und 
11 m → als Richtmass wie Vgl. OeBA 

BNO ergänzen und anpassen 

BNO wird ergänzt und angepasst. Vorbehalt berei-
nigt. 

§ 9 Zonenübersicht 
«1 Der Bauzonen- und Kulturlandplan scheidet im 
Baugebiet folgende Zonen aus: 
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 8 11 4 - III § 10 

 



Holziken, Rev. Nupla - Auswertung der 2. fachlichen Stellungnahme vom 21.03.2024 Seite 25 von 49 

Stand 22.07.2024; Stand Abschliessende Prüfung  

Stellungnahme Kanton Vorschlag Anpassungen Beschluss / Antrag Kommission  

- Grundsätzlich gilt dies auch für die OeBA-Zone. Al-
lerdings besteht in Bezug auf die OeBA eine weitge-
hend, auch vom Verwaltungsgericht gestützte Pra-
xis, die Masse und Abstände im Einzelfall zu bestim-
men. Diesbezüglich ist der Gemeinderat jedoch nicht 
frei. Bei zu offen formulierten OeBA-Zonen sind ge-
mäss Verwaltungsgericht bei der Auslegung die Zo-
nenvorschriften der angrenzenden Zonen sowie Re-
ferenzzonen (Zonen mit ähnlicher Nutzung) beizuzie-
hen. Dies kann zu ungewollten Einschränkungen der 
Baumasse führen (Sportplatz neben W2). Unter Um-
ständen ist es daher vorteilhaft, auch in der OeBA 
Baumasse festzusetzen und/oder einen Verwen-
dungszweck vorzusehen (Hinweis).   

 

§ 9 Zonenübersicht 
«1 Der Bauzonen- und Kulturlandplan scheidet im Baugebiet 
folgende Zonen aus: 
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- - - - - II / III § 9 

§ 12 Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 

«2 Der Gemeinderat legt die Baumasse und Abstände unter 
Berücksichtigung privater und öffentlicher Interessen fest. 
Gegenüber angrenzenden Wohnzonen sind deren Ab-
stands- und Höhenvorschriften einzuhalten.» 

Vorschlag 1: nicht anpassen 

Vorschlag 2 OeBA: Gesamthöhe Richtmasse 12 m, 16m und 
5 m WG3, alle heutigen Gebäude halten diese Abstände ein. 
OeBA ist mehrheitlich von WG3 umgeben. 

Der Gemeinderat behält sich in jedem Fall die Beurteilung 
von Fassadenhöhe, Gesamthöhe und Grenzabstand (klei-
nen) vor. Kommissionsbeschluss: Vorschlag 1 

Wird nicht berücksichtigt. 
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§ 6 Abs. 2 lit. b  
Die Messweise der Fassadenhöhe wird abschliessend im 
kantonalen Recht definiert. "Wird gemessen" ist daher 
durch "ist einzuhalten" zu ersetzen. 

§ 9 Zonenübersicht 

«2 Bei der Ermittlung der Fassadenhöhe ist folgendes zu be-
achten: 

a) […] 
b) In Hanglagen ist bei Gebäuden mit Attikageschossen die 

talseitige Fassadenhöhe massgebend. Am Hang wird ist 
die Fassadenhöhe bei Schräg- und Flachdächern talsei-
tig gemessen einzuhalten. 

c) […]» 
 

BNO anpassen 

BNO wird angepasst. Hinweis wird berücksichtigt. 

§ 9 Zonenübersicht 

«2 Bei der Ermittlung der Fassadenhöhe ist folgen-
des zu beachten: 

a) […] 
b) Am Hang ist die Fassadenhöhe bei Schräg- und 

Flachdächern talseitig einzuhalten. 
c) […]» 

 

 

§ 6 Abs. 2 lit. d  
Der Begriff Hang muss in der BNO nicht definiert werden, 
da es dazu bereits eine Definition in § 17a BauV gibt. Bitte 
streichen (Vorbehalt). 
 

§ 9 Zonenübersicht 

«2 Bei der Ermittlung der Fassadenhöhe ist folgendes zu be-
achten: 

[…] 

d) Als Hang gilt eine Neigung des massgebenden Terrains 
von mehr als 10 %.» 

Übergeordnet geregelt. Littera in der BNO streichen 

BNO wird angepasst. Littera wird gestrichen. Vor-
behalt bereinigt. 

§ 6 Abs. 5  
Da die Gemeinde die zulässige Höhe der Gebäude fest-
legt, kann die Geschosshöhe gemäss § 22 Abs. 2 BauV 
auch ohne diese Bestimmung frei festgelegt werden. Im 
Sinne der Entschlackung der BNO ist diese Bestimmung 
zu streichen (Vorbehalt). 

§ 9 Zonenübersicht 

«[…] 

5 Im Rahmen der zulässigen Fassadenhöhe kann unter Be-
rücksichtigung der Bestimmungen über die lichte Höhe die 
Geschosshöhe frei festgelegt werden. (siehe auch § 36a 
BauV). 

[…]» 

Übergeordnet geregelt. Absatz in der BNO streichen 

 

BNO wird angepasst. Absatz wird gestrichen. Vor-
behalt bereinigt. 
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§ 8  
Neu werden zwei Wohn- und Arbeitszonen geregelt; ent-
sprechend sind die Formulierung in der Marginalie und 
der erste Satz in Abs. 1 anzupassen.   

§ 11 Wohn- und Arbeitszonen WA2 und WA3 

«1 Die Wohn- und Arbeitszone WA2 und WA3 ist sind be-
stimmt für Wohnen, Kleinbetriebe (Gewerbe, Dienstleis-
tungsbetriebe), öffentliche Bauten und Anlagen, Restau-
rants, Läden und Landwirtschaftsbetriebe. Verkaufsge-
schäfte sind bis maximal 500m2 Nettoladenfläche Verkaufs-
fläche zulässig. Es sind nicht störende und mässig störende 
Betriebe zulässig. 

[…]» 

Marginalie: Wohn- und Arbeitszonen WA2 und WA3 

BNO wird angepasst. Hinweis wird berücksichtigt. 

§ 11 Wohn- und Arbeitszonen WA2 und WA3 

«1 Die Wohn- und Arbeitszone WA2 und WA3 sind 
bestimmt für Wohnen, Kleinbetriebe (Gewerbe, 
Dienstleistungsbetriebe), öffentliche Bauten und 
Anlagen, Restaurants, Läden und Landwirtschafts-
betriebe. Verkaufsgeschäfte sind bis maximal 
500m2 Verkaufsfläche zulässig. Es sind nicht stö-
rende und mässig störende Betriebe zulässig. 

2 […]» 

§ 8 Abs. 1 und 2  
Der Begriff "Nettoladenfläche" ist in Abs. 1 durch den in § 
15d BauV definierten Begriff "Verkaufsfläche" zu erset-
zen. Abs. 2 ist entsprechend zu streichen (Vorbehalt).  
 
In § 8 Abs. 2 BNO wird auf die alte VSS6-Norm (640 281) 
verwiesen. Es ist auf die neue Norm VSS 40 281 zu ver-
weisen (Hinweis). 
 

§ 11 Wohn- und Arbeitszonen WA2 und WA3 

«1 Die Wohn- und Arbeitszone WA2 und WA3 ist sind be-

stimmt für Wohnen, Kleinbetriebe (Gewerbe, Dienstleis-
tungsbetriebe), öffentliche Bauten und Anlagen, Restau-
rants, Läden und Landwirtschaftsbetriebe. Verkaufsge-
schäfte sind bis maximal 500m2 Nettoladenfläche Verkaufs-
fläche zulässig. Es sind nicht störende und mässig störende 
Betriebe zulässig. 

2 Die Berechnung der Nettoladenfläche Verkaufsfläche rich-
tet sich nach dem in der VSS-Norm SN 640.281 verwendeten 
Begriff „Verkaufsfläche“ VSS-Norm 40 281.  

[…]». 

BNO anpassen 

BNO wird angepasst. Vorbehalt bereinigt. 

§ 11 Wohn- und Arbeitszonen WA2 und WA3  

«1 Die Wohn- und Arbeitszone WA2 und WA3 sind 
bestimmt für Wohnen, Kleinbetriebe (Gewerbe, 
Dienstleistungsbetriebe), öffentliche Bauten und An-
lagen, Restaurants, Läden und Landwirtschaftsbe-
triebe. Verkaufsgeschäfte sind bis maximal 500m2 
Verkaufsfläche zulässig. Es sind nicht störende und 
mässig störende Betriebe zulässig. 

2 Die Berechnung der Verkaufsfläche richtet sich 
nach der VSS-Norm 40 281.  

3 […]». 
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§ 11 Abs. 3  
Inwiefern Schöpfe und Kleintierställe für die Pflege der 
Grünzone notwendig sind, erschliesst sich nicht ohne 
Weiteres. Die Klammerbemerkung ist auszuführen oder 
zu streichen.   

§ 14 Grünzone GR 

«[…] 

3 In der Grünzone können Spazierwege, Erholungseinrich-
tungen (Gartenbänke, Kinderspielplätze usw.) sowie Klein-
bauten (Schöpfe, Kleintierställe etc.), die zur Pflege der 
Grünzone notwendig sind, bewilligt werden.» 

BNO anpassen 

BNO wird angepasst und Klammerbemerkung ge-
strichen. Hinweis wird berücksichtigt. 

§ 14 Grünzone GR 

«[…] 

3 In der Grünzone können Spazierwege, Erholungs-
einrichtungen (Gartenbänke, Kinderspielplätze 
usw.) sowie Kleinbauten, die zur Pflege der 
Grünzone notwendig sind, bewilligt werden.» 
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§ 13  
Obschon die inhaltlichen Vorgaben begrüssenswert sind, 
lässt der ganze Paragraf nicht erkennen, wann und wo 
gebaut, welche Boni, Mehrnutzungen oder Mindestanfor-
derungen in welchen Verfahren möglich sind oder wann 
eine Sondernutzungsplanpflicht besteht. Dieser Paragraf 
ist vollständig zu überarbeiten (Vorbehalt).  
 
Absatz 1 gibt zu wenig Anhaltspunkte darüber, was der 
Inhalt dieses Konzepts sein soll. Es sind klare Vorgaben 
für den Inhalt dieses Konzepts festzulegen. Des Weiteren 
wird die Anforderung gestellt, dass ein Konzept rechtzeitig 
erfolgen muss, mit "rechtzeitig" ist unklar, zu welchem 
Zeitpunkt dieses Konzept nun ausgearbeitet werden 
muss und was gilt, bis dieses vorliegt. Eine bedingte Son-
dernutzungsplanpflicht zur Konzeptumsetzung ist nicht 
zulässig. Die einzig zulässige Möglichkeit ist, in einem Ge-
biet eine Sondernutzungsplanungspflicht festzulegen und 
in der BNO auszuführen, aus welchen Gründen darauf 
verzichtet werden kann.   

Absatz 2 verlangt für Bauvorhaben im gesamten überla-
gerten Zentrumsbereich Mindestanforderungen. Dabei 
erfolgt ein Verweis auf § 21 Abs. 1 BauG, der jedoch die 
Voraussetzungen für das Erlassen des Gestaltungsplans 
regelt.  Weil nicht für alle Grundnutzungszonen im Zent-
rumsbereich eine AZ und eine Fassadenhöhe festgelegt 
wird, kann Absatz 3 nicht im gesamten Zentrumsbereich 
angewendet werden. Wenn Absatz 2 wie formuliert grund-
sätzlich einzuhalten ist, wird Absatz 4 mit Ausnahme der 
Mindestausnutzung inhaltlos. Absatz 6 wiederholt mehr 
oder weniger Absatz 1. 
 

Vorschlag Zentrumsbereich neu als neuer § 3 anstelle § 13  

2 Raumplanung 

2.1 Innenentwicklung und Siedlungserneuerung 

§ 3 Zentrumsbereich  

«1 Der Gemeinderat erstellt für das im Zonenplan als über-
lagerter Zentrumsbereich bezeichneten Gebiet in Zusam-
menarbeit mit der Grundeigentümerinnen und Grundeigen-
tümern sowie unter Beizug von Fachleuten frühzeitig ein 
Konzept oder Teilkonzept zur Innenentwicklung und Stär-
kung des Zentrums. Das Konzept ist nötigenfalls mit einem 
Sondernutzungsplan umzusetzen.  

2 Im überlagerten Zentrumsbereich haben Bauvorhaben ne-
ben den Mindestanforderungen gemäss § 21 Abs. 1 Bauge-
setz die nachfolgenden Vorgaben zu erfüllen: 

a) Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten sind bezüg-
lich Gebäudestellung, Dachform, Proportionen, Bauma-
terialien, Fassaden- und Aussenraumgestaltung sorg-
fältig in die Umgebung einzupassen, so dass eine gute 
städtebauliche und architektonische Gesamtwirkung 
erzielt wird.  

b) Es ist eine angemessene Nutzungsdichte in hochwerti-
ger Gestaltung zu realisieren.  

c) Es ist ein Umgebungskonzept einzureichen, das auf-
zeigt, wie die Qualität der vorhandenen Freiräume er-
höht oder, falls bereits eine hohe Qualität vorhanden ist, 
diese erhalten werden kann dass zur Erhaltung und Er-
höhung der Aussenraumqualität beiträgt. Dabei ist die 
Versiegelung von Aussenflächen auf das Notwendigste 
zu beschränken und der Durchgrünungsgrad des Zent-
rumsbereichs ist zu erhöhen. Dabei sind standortge-
rechte, einheimische Bepflanzungen zu verwenden. 

c) Umgebungskonzept, welches zu einer hohen Sied-
lungsqualität beiträgt und auch ökologischen Ansprü-
chen genügt, 

d) Klimaangepasste Materialisierung von Bauten und 
Freiflächen, die vor übermässiger Wärmeeinwirkung 
schützt. Dabei sind standortgerechte, einheimische Be-
pflanzungen zu verwenden,  

BNO wird angepasst. Vorbehalt bereinigt. 

2 Raumplanung 

2.1 Innenentwicklung und Siedlungserneuerung 

§ 3 Zentrumsbereich  

«1 Der Gemeinderat erstellt für das im Zonenplan 
als überlagerter Zentrumsbereich bezeichneten 
Gebiet in Zusammenarbeit mit der Grundeigentü-
merinnen und Grundeigentümern sowie unter Bei-
zug von Fachleuten frühzeitig ein Konzept oder 
Teilkonzept zur Innenentwicklung und Stärkung 
des Zentrums. Das Konzept ist nötigenfalls mit ei-
nem Sondernutzungsplan umzusetzen.  

2 Im überlagerten Zentrumsbereich haben Bauvor-
haben die nachfolgenden Vorgaben zu erfüllen: 

a) Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten sind 
bezüglich Gebäudestellung, Dachform, Pro-
portionen, Baumaterialien, Fassaden- und 
Aussenraumgestaltung sorgfältig in die Umge-
bung einzupassen, so dass eine gute städte-
bauliche und architektonische Gesamtwirkung 
erzielt wird.  

b) Es ist eine angemessene Nutzungsdichte in 
hochwertiger Gestaltung zu realisieren.  

c) Umgebungskonzept, welches zu einer hohen 
Siedlungsqualität beiträgt und auch ökologi-
schen Ansprüchen genügt, 

d) Klimaangepasste Materialisierung von Bauten 
und Freiflächen, die vor übermässiger Wärme-
einwirkung schützt. Dabei sind standortge-
rechte, einheimische Bepflanzungen zu ver-
wenden,  

e) Nach Möglichkeit ist eine Nutzungsverteilung 
unter Berücksichtigung von Passantenlagen 
und eine Anbindung an das Fusswegnetz aus-
zuweisen.  

f) Gestaltung des Strassenraumes unter Berück-
sichtigung der Lärmbelastung. Umsetzung von 
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e) Nach Möglichkeit ist eine Nutzungsverteilung unter Be-
rücksichtigung von Passantenlagen und eine Anbin-
dung an das Fusswegnetz auszuweisen.  

f) Gestaltung des Strassenraumes unter Berücksichti-
gung der Lärmbelastung. Umsetzung von städtebaulich 
verträglichen Lärmschutzmassnahmen.  

g) Umsetzung einer umweltschonenden Produktion von 
Wärme und Warmwasser.  

3 Innerhalb des Zentrumsbereiches kann zur Förderung einer 
qualitätsvollen, dichten Bauweise nach den folgenden 
Grundmassen gebaut, wenn diese Anforderungen erfüllt sind 
wird.  

a) Ausnützung um 10% erhöht;  
b) Fassadenhöhe um 3.00 m erhöht bzw. ein zusätzliches 

Vollgeschoss aber ohne darüberliegendes Dach-/Attika-
geschoss.  

4 Für weitere Nutzungsboni (z.B. § 35 oder 39 BauV) gelten 
die Anwendungen analog der Minergie / Minergie P-Anforde-
rungen oder der Arealüberbauung. 

4 Für die Überbauung der Parzelle 190 und 191 gilt eine Ge-
staltungsplan-pflicht. Auf diese kann verzichtet werden, 
wenn die Anforderungen gemäss Abs. 2 erfüllt und eine Min-
destausnutzung von 0.75 erreicht werden. 

5 Zur Begutachtung aller bewilligungspflichtigen Bauten und 
Anlagen, insbesondere bezüglich der Berücksichtigung den 
Anforderungen gemäss Abs. 2 und der Gestaltung, kann der 
Gemeinderat eine Beiratskommission einsetzen, welche sich 
aus Vertretern der Gemeindebehörde sowie mindestens ei-
ner fachkundigen Person zusammensetzt. Sie steht Bauinte-
ressenten und Architekten schon während der Projektie-
rungsphase (Vorprojekt, Bauprojekt) zur Verfügung und be-
rät den Gemeinderat im Bewilligungsverfahren.»  

Es wird weiter vorgeschlagen, den § 6 BNO mit einem Ver-
weis auf § 3 zu ergänzen wie folgt.  

Absatz 4 ist zu streichen. Nach Abklärungen mit Kanton in 
Schlüsselgebieten ist es nicht möglich, auf ein Gestaltungs-
planverfahren zu verzichten. 

städtebaulich verträglichen Lärmschutzmass-
nahmen.  

g) Umsetzung einer umweltschonenden Produk-
tion von Wärme und Warmwasser.  

3 Innerhalb des Zentrumsbereiches kann zur Förde-
rung einer qualitätsvollen, dichten Bauweise nach 
den folgenden Grundmassen gebaut, wenn diese 
Anforderungen erfüllt sind wird.  

a) Ausnützung um 10% erhöht;  
b) Fassadenhöhe um 3.00 m erhöht bzw. ein zu-

sätzliches Vollgeschoss aber ohne darüberlie-
gendes Dach-/Attikageschoss.  

4 Für weitere Nutzungsboni (z.B. § 35 oder 39 BauV) 
gilt die Anwendung analog der Minergie / Minergie 
P-Anforderungen oder der Arealüberbauung. 

5 Zur Begutachtung aller bewilligungspflichtigen 
Bauten und Anlagen, insbesondere bezüglich der 
Berücksichtigung den Anforderungen gemäss Abs. 
2 und der Gestaltung, kann der Gemeinderat eine 
Beiratskommission einsetzen, welche sich aus Ver-
tretern der Gemeindebehörde sowie mindestens ei-
ner fachkundigen Person zusammensetzt. Sie steht 
Bauinteressenten und Architekten schon während 
der Projektierungsphase (Vorprojekt, Bauprojekt) 
zur Verfügung und berät den Gemeinderat im Bewil-
ligungsverfahren.»  
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Stellungnahme Kanton Vorschlag Anpassungen Beschluss / Antrag Kommission  

 
§ 4 Verdichtung und Siedlungserneuerung (anstelle von § 13 
Abs. 6) 

1 Der Gemeinderat erstellt in Zusammenarbeit mit den 
Grundeigentümern und unter Beizug von Fachleuten recht-
zeitig einen Richtplan / ein Konzept zur Verdichtung und Er-
neuerung unternutzter Gebiete. 

2 Für das Gebiet „Hauptstrasse / Hirschtalerstrasse“ gelten 
die nachfolgenden Zielvorgaben: 

a) Neubauten sind sorgfältig in die bauliche Umgebung 
einzugliedern; 

b) Situationsgerechte Lärmschutzarchitektur;  
c) Abstimmung unterschiedlicher Nutzungen in Mischzo-

nen 
d) Parkierungskonzept; 
e) Gute Umgebungsgestaltung unter Berücksichtigung 

einer klimaangepassten Materialisierung von Gebäu-
den und Freiflächen, 

f) Strassenraumgestaltung; 

3 Für das Gebiet „Hardstrasse“ gelten die nachfolgenden 
Zielvorgaben: 

a) Neubauten sind sorgfältig in die bauliche Umgebung 
einzugliedern;  

b) Parkierungskonzept; 
c) Gute Umgebungsgestaltung unter Berücksichtigung 

einer klimaangepassten Materialisierung von Gebäu-
den und Freiflächen, 

4 Das Konzept ist nötigenfalls mit einem Sondernutzungsplan 
umzusetzen. 

BNO wird angepasst. Vorbehalt bereinigt. 

§ 4 Verdichtung und Siedlungserneuerung (anstelle 
von § 13 Abs. 6) 

1 Der Gemeinderat erstellt in Zusammenarbeit mit 
den Grundeigentümern und unter Beizug von Fach-
leuten rechtzeitig einen Richtplan / ein Konzept zur 
Verdichtung und Erneuerung unternutzter Gebiete. 

2 Für das Gebiet „Hauptstrasse / Hirschtalerstrasse“ 
gelten die nachfolgenden Zielvorgaben: 

a) Neubauten sind sorgfältig in die bauliche Um-
gebung einzugliedern; 

b) Situationsgerechte Lärmschutzarchitektur;  
c) Abstimmung unterschiedlicher Nutzungen in 

Mischzonen 
d) Parkierungskonzept; 
e) Gute Umgebungsgestaltung unter Berück-

sichtigung einer klimaangepassten Materiali-
sierung von Gebäuden und Freiflächen, 

f) Strassenraumgestaltung; 

3 Für das Gebiet „Hardstrasse“ gelten die nachfol-
genden Zielvorgaben: 

a) Neubauten sind sorgfältig in die bauliche Um-
gebung einzugliedern;  

b) Parkierungskonzept; 
c) Gute Umgebungsgestaltung unter Berück-

sichtigung einer klimaangepassten Materiali-
sierung von Gebäuden und Freiflächen, 

4 Das Konzept ist nötigenfalls mit einem Son-
dernutzungsplan umzusetzen. 
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§ 14  
Bei diesen Paragrafen handelt es sich um eine alte Mus-
terbestimmung. Es soll die neue Version aus den kanto-
nalen Planungsgrundlagen im Fachmodul Landwirtschaft 
verwendet werden, da die Vorgaben zur Landwirtschafts-
zone überwiegend im eidgenössischen und kantonalen 
Recht zu finden sind.   

 

§ 15 Landwirtschaftszone 

«1 Die Landwirtschaftszone LW ist für die bodenabhängige 
landwirtschaftliche und gartenbauliche Produktion bestimmt. 

2 Die Zulässigkeit von weiteren Produktionsmethoden und 
Nutzungsformen richtet sich nach eidgenössischem Recht. 

3 Ersatzaufforstungen sowie Anlagen zum ökologischen Aus-
gleich bis 50 a sind zulässig, soweit keine überwiegenden, 
insbesondere landwirtschaftlichen Interessen entgegenste-
hen 

1 In der Landwirtschaftszone LW richten sich die Nutzung 
und das Bauen nach den Vorschriften des eidgenössischen 
und des kantonalen Rechts (insbesondere Art. 16 und Art. 
16a sowie Art. 24 ff. RPG). 

2 Für alle Bauten und Anlagen ist – unter Wahrung der be-
trieblichen Erfordernisse und in Abwägung sämtlicher be-
troffener Interessen – ein optimaler Standort zu wählen. 

3 In der Landwirtschaftszone gilt die Empfindlichkeitsstufe 
III.» 

Absätze in der BNO gemäss Musterbestimmung ersetzen 

BNO wird angepasst. Hinweis wird berücksichtigt. 

§ 15 Landwirtschaftszone 

«1 In der Landwirtschaftszone LW richten sich die 
Nutzung und das Bauen nach den Vorschriften des 
eidgenössischen und des kantonalen Rechts (ins-
besondere Art. 16 und Art. 16a sowie Art. 24 ff. 
RPG). 

2 Für alle Bauten und Anlagen ist – unter Wahrung 
der betrieblichen Erfordernisse und in Abwägung 
sämtlicher betroffener Interessen – ein optimaler 
Standort zu wählen. 

3 In der Landwirtschaftszone gilt die Empfindlich-
keitsstufe III.» 
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Stellungnahme Kanton Vorschlag Anpassungen Beschluss / Antrag Kommission  

Insbesondere bei § 15 Abs. 2 BNO ist zu beachten, dass 
gestützt auf Art. 25 Abs. 2 RPG grundsätzlich die zustän-
dige kantonale Behörde über Bauten in der Landwirt-
schaftszone befindet (Kompetenz des Kantons). Erfah-
rungsgemäss führt eine Regelung in der BNO, wonach 
der Gemeinderat zuständig sein soll, zu Missverständnis-
sen. Es wird empfohlen, auf eine solche Bestimmung zu 
verzichten. Auch wenn die Bestimmung beibehalten wer-
den sollte, gelangt stets das übergeordnete Recht zur An-
wendung. Zudem wird darauf aufmerksam gemacht, dass 
die Luftreinhalteverordnung (LRV) den Emittenten, also 
vorliegend den Betreiber des landwirtschaftlichen Betrie-
bes, zur Einhaltung gewisser Abstände verpflichtet. Diese 
können im Einzelfall grösser sein als die in § 15 BNO sta-
tuierten Grenzabstände. 

§ 16 Bauten in der Landwirtschaftszone 

«[…] 

2 Für Wohngebäude sind zwei Vollgeschosse erlaubt. Im Üb-
rigen werden Fassaden- und Gesamthöhen sowie Gebäude-
längen von der Gemeinderat Baubewilligungsbehörde unter 
Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse und der 
bau- und feuerpolizeilichen sowie wohnhygienischen Erfor-
dernisse festgelegt. Es gilt für alle Bauten gegenüber den an-
grenzenden privaten Grundstücken generell ein Grenzab-
stand aus der halben Gesamthöhe, mindestens aber 4 m. 

[…]» 

Bemerkungen: Hinweis Abstände: die Luftreinhalteverord-
nung (LRV) verpflichtet den Emittenten, also vorliegend den 
Betreiber des landwirtschaftlichen Betriebes, zur Einhaltung 
gewisser Abstände. Diese können im Einzelfall grösser sein 
als die in § 15 BNO statuierten Grenzabstände. 

BNO anpassen 

BNO wird angepasst. Hinweis wird berücksichtigt. 

§ 16 Bauten in der Landwirtschaftszone 

«[…] 

2 Für Wohngebäude sind zwei Vollgeschosse er-
laubt. Im Übrigen werden Fassaden- und Gesamt-
höhen sowie Gebäudelängen von der Baubewilli-
gungsbehörde unter Berücksichtigung der tatsächli-
chen Verhältnisse und der bau- und feuerpolizeili-
chen sowie wohnhygienischen Erfordernisse festge-
legt. Es gilt für alle Bauten gegenüber den angren-
zenden privaten Grundstücken generell ein Grenz-
abstand aus der halben Gesamthöhe, mindestens 
aber 4 m. 

[…]» 
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§ 18 Abs. 3  
Auffüll- und Rekultivierungszone Kiesgrube wird hier mit 
einem "R" als Naturschutzzone Wald dargestellt. Wie un-
ter Ziffer 3.4.4 ausgeführt, besteht hinsichtlich der Zonie-
rung Klärungsbedarf. Da das gesamte Areal nach der Re-
kultivierung, wie bereits im Plan festgelegt, ebenfalls der 
Kategorie "N" zugehörig ist, ist eine Kategorie "R" hier 
überflüssig beziehungsweise sind inhaltliche Vorgaben 
mit der Grundzonierung zu regeln, soweit dies nicht be-
reits verfügt wurde (Vorbehalt). 
 

Vgl. Ziffer 3.4.4 

§ 25 Materialabbau- und Rekultivierungszone 

«1 Die Materialabbauzone M dient dem Abbau von Kies/Ge-
stein.  

2 In den Baugesuchen sind nebst dem vorgesehenen Mate-
rialabbau die notwendigen Bauten und Anlagen, die ökologi-
schen Ausgleichsmassnahmen sowie die Rekultivierung 
auszuweisen. Baubewilligungen setzen die kantonale Zu-
stimmung voraus.  

3 Gebiete, die noch nicht abgebaut oder die für die landwirt-
schaftliche Nutzung rekultiviert sind, unterstehen den Best-
immungen der Landwirtschaftszone.  

4 Es gilt die Empfindlichkeitsstufe IV. 

1 Rekultivierungsgebiete, in denen eine überlagernde Nach-
nutzung als Naturschutzzone ehemalige Kiesgrube «Am 
Schöftler» festgelegt ist, sind als Lebensraum einheimischer 
Tiere und Pflanzen herzurichten. Die Nutzung und Detailge-
staltung richtet sich nach den Bestimmungen der Natur-
schutzzone und der im Rahmen der Baubewilligung festge-
legten Rekultivierung und Endgestaltungsplan. 

2 Während der Rekultivierungsphase sind zur Erhaltung und 
Vernetzung von Lebensräumen für schutzwürdige Tiere, 
Pflanzen und Pflanzengesellschaften geeignete Ruderal-
standorte und Feuchtstellen in angemessenem Umfang zu 
belassen bzw. zu schaffen.» 

 

 

 

 

BNO wird angepasst. Vorbehalt bereinigt. 

§ 25 Rekultivierungszone 

«1 Rekultivierungsgebiete, in denen eine überla-
gernde Nachnutzung als Naturschutzzone ehema-
lige Kiesgrube «Am Schöftler» festgelegt ist, sind als 
Lebensraum einheimischer Tiere und Pflanzen her-
zurichten. Die Nutzung und Detailgestaltung richtet 
sich nach den Bestimmungen der Naturschutzzone 
und der im Rahmen der Baubewilligung festgeleg-
ten Rekultivierung und Endgestaltungsplan. 

2 Während der Rekultivierungsphase sind zur Erhal-
tung und Vernetzung von Lebensräumen für schutz-
würdige Tiere, Pflanzen und Pflanzengesellschaften 
geeignete Ruderalstandorte und Feuchtstellen in 
angemessenem Umfang zu belassen bzw. zu schaf-
fen.» 
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§ 19  
Da es sich beim Gewässerraum ebenfalls um eine über-
lagerte Zone handelt, muss dieser nicht in einem separa-
ten Kapitel 3.6 aufgeführt werden. Dieses kann entfernt 
werden. Damit kann ebenfalls die Marginalie in Klammern 
"überlagerte Zone" entfernt werden. Bitte entsprechend 
anpassen. 
 
§ 19 Abs. 1 Abs. 1  
ist gemäss Musterbestimmung der Arbeitshilfe zur Umset-
zung der Gewässerräume in der Nutzungsplanung (Stand 
November 2022) anzupassen. Entsprechend ist auch die 
Überschrift, die Marginalie und die Bezeichnung in der Le-
gende anzupassen. 
 
§ 19 Abs. 2  
Innerhalb der Gewässerraumzone […]. 
 
§ 19 Abs. 3 und 4  
Bitte streichen (vgl. § 36c BauV). 
 
§ 19 Abs. 5  
Der Verzicht ist im Planungsbericht nachvollziehbar zu 
begründen. Namentlich hat daraus unmissverständlich 
hervorzugehen, dass verzichtet worden ist und dass da-
mit die Übergangsbestimmungen des Bundes nicht mehr 
länger zur Anwendung gelangen. Hingegen ist es nicht er-
forderlich, den Verzicht in den Plänen beziehungsweise in 
der BNO zu verankern (vgl. aber auch Empfehlung in Zif-
fer 3.5.1).   
 
§ 19 Abs. 6  
Es ist die Musterbestimmung der Arbeitshilfe (vgl. oben) 
zum Abstand für Bauten und Anlagen gegenüber Gewäs-
sern zu übernehmen. Da es sich hierbei um Abstände und 
nicht um den Gewässerraum handelt, ist diese Bestim-
mung systematisch in einen eigenen Paragrafen zu fas-
sen. 
 

3.6 Gewässerraumzone 

Gewässerraumzone (Überlagerte Zone) 

§ 19 Gewässerraumzone  

«1 Als Gewässerraumzone respektive Gewässerraum wird 
das Gewässer mit seinen Uferstreifen bezeichnet. Der im 
Bauzonen- / Kulturlandplan eingetragene und vermasste Ge-
wässerraum ist der Grundnutzungszone überlagert. 

2 Innerhalb des Gewässerraums richtet sich die Zulässigkeit 
von Bauten, Anlagen und Nutzungen nach den Bestimmun-
gen des Bundesrechts, insbesondere nach Art. 41c GSchV. 
Die Ufervegetation ist geschützt. Es sind ausschliesslich ein-
heimische, standortgerechte Pflanzen zulässig. 

3 Bei Fliessgewässern innerhalb Bauzonen mit einer Gerin-
nesohle von weniger als 2 m Breite oder bei eingedolten Bä-
chen ist der Gewässerraum den Bauzonen überlagert. Die 
Breite des Uferstreifens beträgt 6 m und wird ab dem Rand 
der Gerinnesohle respektive ab Innenkante der Bachleitung 
gemessen. 

4 Fliessgewässern ausserhalb Bauzonen mit einer Gerinne-
sohle von zwischen 0.5 - 2 m Breite beträgt der Gewässer-
raum 11 m. 

5 Bei sehr kleinen Bächen mit einer Gerinnesohlenbreite von 
weniger als 50 cm über längere Abschnitte wird auf einen 
Gewässerraum verzichtet. 

6 Bei allen Bächen mit einer Gerinnesohle von weniger als 2 
m Breite sowie bei eingedolten Bächen beträgt der Mindest-
abstand für Bauten und Anlagen 6 m, sofern diese nicht ge-
stützt auf Art. 41c GSchV innerhalb des Gewässerraums er-
stellt werden dürfen. Der Abstand wird ab dem Rand der Ge-
rinnesohle respektive ab Innenkante der Bachleitung gemes-
sen. 

1 Die Gewässerraumzone umfasst das Gewässer mit seinen 
Uferstreifen. Die Gewässerraumzone ist der Grundnutzungs-
zone überlagert. 

2 Innerhalb der Gewässerraumzone beziehungsweise des 
Gewässerraums richtet sich die Zulässigkeit von Bauten, 

BNO wird angepasst. Hinweis wird berücksichtigt. 

§ 19 Gewässerraumzone  

«1 Die Gewässerraumzone umfasst das Gewässer 
mit seinen Uferstreifen. Die Gewässerraumzone ist 
der Grundnutzungszone überlagert. 

2 Innerhalb der Gewässerraumzone beziehungs-
weise des Gewässerraums richtet sich die Zulässig-
keit von Bauten, Anlagen und Nutzungen nach den 
Bestimmungen des Bundesrechts, insbesondere 
nach Art. 41c der Gewässerschutzverordnung 
(GSchV). 

3 Die Ufervegetation ist geschützt. Innerhalb der Ge-
wässerraumzone sind ausschliesslich einheimi-
sche, standortgerechte Pflanzen zulässig. 

4 Bei den im Bauzonen- und Kulturlandplan darge-
stellten eingedolten Gewässern ausserhalb der 
Bauzonen ist der Gewässerraum durch Abstände 
von je 6 m Breite umgesetzt, die beidseitig ab Innen-
kante der Eindolung gemessen werden. » 
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Anlagen und Nutzungen nach den Bestimmungen des Bun-
desrechts, insbesondere nach Art. 41c der Gewässerschutz-
verordnung (GSchV). 

3 Die Ufervegetation ist geschützt. Innerhalb der Gewässer-
raumzone sind ausschliesslich einheimische, standortge-
rechte Pflanzen zulässig. 

4 Bei den im Bauzonen- und Kulturlandplan dargestellten ein-
gedolten Gewässern ausserhalb der Bauzonen ist der Ge-
wässerraum durch Abstände von je 6 m Breite umgesetzt, 
die beidseitig ab Innenkante der Eindolung gemessen wer-
den. » 

Absätze in der BNO gemäss Musterbestimmung ersetzen 
und Pläne anpassen.  

Übergeordnet geregelt. Absätze 3 und 4 in der BNO strei-
chen.  

 
Neuer Paragraf 

§ 21 Abstand für Bauten und Anlagen gegenüber Gewässern 

«1 Bei den im Bauzonen- und Kulturlandplan dargestellten 
offenen Fliessgewässern ausserhalb der Bauzonen mit einer 
Gerinnesohlenbreite von weniger als 2 m beträgt der Ab-
stand für Bauten und Anlagen zum Rand der Gerinnesohle 
mindestens 6 m, sofern diese nicht gestützt auf Art. 41c 
GSchV innerhalb des Gewässerraums erstellt werden dür-
fen.» 

BNO ergänzen 

BNO wird angepasst. Hinweis wird berücksichtigt. 

§ 21 Abstand für Bauten und Anlagen gegenüber 
Gewässern 

«1 Bei den im Bauzonen- und Kulturlandplan darge-
stellten offenen Fliessgewässern ausserhalb der 
Bauzonen mit einer Gerinnesohlenbreite von weni-
ger als 2 m beträgt der Abstand für Bauten und An-
lagen zum Rand der Gerinnesohle mindestens 6 m, 
sofern diese nicht gestützt auf Art. 41c GSchV in-
nerhalb des Gewässerraums erstellt werden dür-
fen.» 
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§ 21  
Im Grundsatz besteht die Möglichkeit, auf kommunaler 
Stufe eine allgemeine Baumschutzbestimmung einzufüh-
ren. Auch die Statuierung einer Meldepflicht ist grundsätz-
lich zulässig. Unter folgenden Voraussetzungen (Vorbe-
halt):  
 
- Im Sinne der Rechtsklarheit ist in der BNO zu um-

schreiben, welche Hochstammobstbäume geschützt 
sind, unter welchen Voraussetzungen eine Fällung 
zulässig ist und dass eine Fällung aus diesem Grund 
vorgängig der Gemeinde zu melden ist (zum Beispiel 
ab einem Stammumfang von XX cm inklusive Mess-
weise).  
 

- Satz 2: Damit die Meldepflicht nicht irgendwo anders 
festgelegt werden muss, ist dieser Satz umzuformu-
lieren. Vorschlag: "Die Fällung von Hochstammobst-
bäumen ist vorgängig der Gemeinde zu melden."  

 
- Ein Meldepflichtverfahren ist kantonalrechtlich nicht 

geregelt. Das heisst, die Gemeinde muss das Ver-
fahren regeln (Umgang mit diesen Meldungen sowie 
der Zeitpunkt). Auch eine Frist ist zu setzen (zum 
Beispiel Hochstammobstbäume dürfen gefällt wer-
den, wenn die Behörde innert xx Tagen nach Ein-
gang der Meldung keine Einwände erhebt.). Dabei 
hat die Gemeinde die Grundsätze des Verfahrens in 
der BNO zu verankern; im Gemeinderats-Reglement 
sind lediglich Ausführungsbestimmungen vorzuneh-
men. Im Rahmen der BNO sind die Inhalte des Reg-
lements aufzuzählen.  

 
- Die Ersatzpflicht ist zu regeln (zum Beispiel Gleich-

wertigkeit, Standort). Es ist zudem unklar, was dies-
bezüglich bei Einhaltung der Meldepflicht gilt: Ist bei 
Einhaltung der Meldepflicht die Eigentümerschaft in 
der Pflicht? Wann gibt es Ausnahmen der Ersatz-
pflicht? Zudem sollten die Ersatzbäume ebenfalls ge-
schützt werden.  

 

§ 21 Hochstammobstbäume 

«1 Der Gemeinderat kann Hilfe anbieten bezüglich Hoch-
stammobstbäume Fachberatung, Problemlösung, Hilfestel-
lungen bei der Pflege, Mitfinanzierung von Baumsanitär-
Massnahmen und Ersatzmöglichkeiten. Für das Fällen von 
Hochstammobstbäumen (egal ob im Bauzonen- und Kultur-
landplan bezeichnet oder nicht) (gem. Landschaftsinventar, 
egal ob geschützt oder nicht geschützt) braucht es eine Mel-
depflicht bei der Gemeinde. Bei nicht einhalten der Melde-
pflicht wird dem Eigentümer die Ersatzpflicht für das betref-
fende Objekt auferlegt. Bei massgebenden Eingriffen wird 
der Natur- und Vogelschutzverein Holziken in die Diskussion 
einbezogen (Mitspracherecht mit Zweier-Delegation). Die In-
ventarverwaltung obliegt der Gemeindeverwaltung und kann 
bei Bedarf an eine externe Person (Baumverantwortlicher) 
oder einen lokalen Verein delegiert werden. Für die Rege-
lung der Einzelheiten des Vorgehens zum Erhalt der Hoch-
stammobstbäume erlässt der Gemeinderat ein separates 
Reglement.» 

 

Aufgrund eingehender Diskussion kommt die Planungskom-
mission zum Schluss, dass die Hochstamm-Obstgärten 
konventionell geschützt werden sollen. 
 

Vorschlag Hochstammobstbäume als Naturobjekte 

§ 22 Naturobjekte 

Naturobjekte
  

Darstellung 
im Plan 

Schutzziel Pflegemassnahme, Nut-
zungseinschränkung 

Hochstamm-
Obstgärten 

 - ökologisch hoch-
wertiger Lebens-
raum  

- landschaftsprä-
gendes Element 

- vielfältiger Über-
gangsbereich 
Wald-Kulturland  

- Artenreichtum 

- Der Bestand ist zu erhal-
ten  

- Abgehende Bäume sind 
möglichst wieder mit 
Hochstammobstbäumen 
zu ersetzen. Neupflanzun-
gen sind erwünscht. Für 
das grossflächige Fällen 
von Hochstammobstbäu-
men ist eine Bewilligung 
des Gemeinderates erfor-
derlich. In der Bewilligung 

ist die Ersatzpflanzung zu 
regeln.  

BNO und BZKLP werden angepasst. Vorbehalt be-
reinigt. 

§ 22 Naturobjekte 

Naturob-
jekte
  

Darstel-
lung im 
Plan 

Schutzziel Pflegemassnahme, 
Nutzungseinschrän-
kung 

Hoch-
stamm-
Obst-
bäume 

 - ökologisch hoch-
wertiger Lebens-
raum  

- landschaftsprä-
gendes Element 

- vielfältiger Über-
gangsbereich 
Wald-Kulturland  

- Artenreichtum 

- Der Bestand ist zu er-
halten  

- Abgehende Bäume 
sind möglichst wieder 
mit Hochstammobst-
bäumen zu ersetzen. 
Neupflanzungen sind 
erwünscht. Für das 
grossflächige Fällen 
von Hochstammobst-
bäumen ist eine Bewilli-

gung des Gemeindera-
tes erforderlich. In der 
Bewilligung ist die Er-
satzpflanzung zu re-
geln.  

- die Gemeinde kann 
Neu- und Ersatzpflan-
zungen sowie Mass-
nahmen zur Erhaltung 
auf Gesuch hin unter-
stützen bzw. beraten 

- Gemeinde fördert 
Neupflanzungen und 

Pflege auch ausserhalb 
der bezeichneten Flä-
chen 

- Die Details sind in ei-
ner Vollzugsrichtlinie 
gemäss § 59 BNO zu 
definieren. 
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- Es ist unklar, wann der Natur- und Vogelschutzver-
ein einzubeziehen ist und was seine Rolle ist. Wo-
rauf beziehen sich die massgebenden Eingriffe und 
was ist damit gemeint? In die Diskussion um was? 
Es ist zu beachten, dass Aufgaben der Gemeinde-
verwaltung nicht von einem externen Verein über-
nommen werden können. 

 

- die Gemeinde kann Neu- 
und Ersatzpflanzungen so-
wie Massnahmen zur Er-
haltung auf Gesuch hin 

unterstützen bzw. beraten 

- Gemeinde fördert 
Neupflanzungen und 
Pflege auch ausserhalb 
der bezeichneten Flächen 

- Die Details sind in einer 
Vollzugsrichtlinie gemäss 
§ 59 BNO zu definieren. 

 

 

§ 23 Abs. 1  
Der Erlass von Reglementen, in denen Gebühren und 
Beiträge festgelegt werden, fallen in den Zuständigkeits-
bereich der Gemeindeversammlung (§ 20 Abs. 2 lit. i Ge-
meindegesetz [GG]). Unter Einhaltung der Anforderungen 
an die Delegationsnorm ist eine Delegation der Rechtset-
zungskompetenzen zulässig. Der Gemeinde wird daher 
empfohlen, zumindest den maximalen Betrag in der BNO 
festzulegen. Alternativ könnte auch im Planungsbericht 
ergänzt werden, dass der dafür notwendige Kredit bei der 
Gemeindeversammlung abgeholt wird.  
 

Kenntnisnahme. Auf eine Festlegung eines maximalen För-
derbeitrages in der BNO wird verzichtet. 

Kenntnisnahme. Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
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§ 24  
Da die kommunalen Unterschutzstellungen gemäss 
rechtskräftiger Nutzungsplanung weiterhin Gültigkeit ha-
ben sollen, sind die diesbezüglichen Bestimmungen der 
bisherigen BNO und die Festlegungen im Bauzonen- und 
Kulturlandplan von der Aufhebung gemäss § 60 Abs. 2 
BNO auszunehmen und im Orientierungsinhalt des Plans 
und im Anhang der BNO darzustellen (Vorbehalt).   
 
Es stellt sich allerdings die Frage, ob mit dieser Über-
gangsbestimmung besonders viel gewonnen wird. Alter-
nativ kann entweder darauf verzichtet werden oder die be-
reits geschützten Objekte werden als Substanzschutzob-
jekte nach bisheriger Regelung übernommen und die al-
ternative Schutzkonzeption gilt nur für die bislang nicht 
unter Schutz gestellten Objekte. 
 

§ 24 Übergangsrecht 

1 Kommunale Unterschutzstellungen nach bisherigem Recht 
behalten bis zur Neubeurteilung durch den Gemeinderat ihre 
Gültigkeit gemäss alter Nutzungsplanung. Neubeurteilungen 
erfolgen durch den Gemeinderat nach den obenstehenden 
Bestimmungen. 

2 Bis zu einer allfälligen Neubeurteilung gemäss § 24 Abs. 1 
BNO, sind die im Bauzonen und Kulturlandplan als altrecht-
lich bezeichneten im Anhang aufgelisteten Gebäude in ihrer 
Substanz geschützt. Sie dürfen nicht abgebrochen werden 
und sind zu unterhalten. Innerhalb des bestehenden Bauvo-
lumens dürfen sie aus- und umgebaut werden, soweit dies 
dem Schutzziel nicht entgegensteht. 

 

BNO wird angepasst. Paragraf wird gestrichen. 
Vorbehalt bereinigt. 

 

§ 25  
Bitte bereinigen (vgl. Ziffer 3.4.4; Vorbehalt) 
 

Vgl. Ziffer 3.4.4 

Vgl. § 25 Rekultivierungszone 

BNO und BZKLP werden angepasst. Vorbehalt be-
reinigt. 

Vgl. § 25 Rekultivierungszone 

§ 27  
Bitte Bezeichnungen vereinheitlichen, vgl. Ziffer 3.5.2. 
 

Bezeichnung Hochwassergefahrenzonen Stufe 1 im Bauzo-
nen- und im Kulturlandplan durch Hochwassergefahrenzo-
nen (HWZ) gemäss BNO-Bezeichnungen ersetzen.   

Bezeichnung im BZKLP wird angepasst. Hinweis 
wird berücksichtigt. 
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§ 28  
Bitte streichen (vgl. Ziffer 3.5.2, Vorbehalt) 
 

§ 28 Oberflächenwasserschutz 

«1 In Hang- und Muldenlagen ist der Gefährdung durch Ober-
flächenabfluss angemessen Rechnung zu tragen. 

2 Gebäudeöffnungen wie Hauszugänge, Fensteröffnungen, 
Abfahrten und Lichtschächte sind ausreichend erhöht oder 
wasserdicht auszuführen. Das Wasser ist schadfrei abzulei-
ten oder die Gebäudeöffnungen sind wasserdicht auszufüh-
ren. Die örtlichen Gegebenheiten sind dabei zu beachten. 

3 Die Baubewilligungsbehörde kann, wenn nötig, auf Kosten 
der Bauherrschaft eine Begutachtung durch Fachleute an-
ordnen. Soweit überwiegende öffentliche Interessen es erfor-
dern, kann die Baubewilligungsbehörde weitergehende Mas-
snahmen verlangen oder Bauvorhaben untersagen.» 

Übergeordnet geregelt. Paragraf in der BNO streichen 

BNO wird angepasst. Paragraf wird gestrichen. 
Vorbehalt bereinigt. 
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§ 29  
Systematik prüfen und alle Paragrafen nummerieren. 
 
§ 29 Abs. 1  
Das kantonale Recht definiert die anrechenbare Landflä-
che nicht. Falls die anrechenbare Grundstückfläche (vgl. 
Ziff. 8. 1 Anhang 1 BauV) gemeint ist, ist dieser Begriff zu 
verwenden. 
 
§ 29 Abs. 2  
Es ist unklar, welches Abweichen von § 39 Abs. 4 BauV 
hier geregelt werden soll. In der vorliegenden Form kann 
auf die Bestimmung verzichtet werden.   
 

Nummerierung in der BNO anpassen 

§ 28 Arealüberbauungen 

«Arealüberbauungen (§§ 18 + 32 BauV) 

• Zonenzulässigkeit, Arealgrösse → in Marginalie platzieren 

1 Arealüberbauungen sind nur in den Zonen W2, WA2, W3 
und WA3 zulässig. Sie sind dann möglich, wenn die zusam-
menhängende, anrechenbare Landfläche Grundstückfläche 
folgende Minimalwerte aufweist: 

Zone W3 ; WA3 :  3000 m2 

Zone W2 ; WA2 : 2000 m2 

Bestehende Bauten können miteinbezogen werden, sofern 
die Überbauung als Ganzes den Anforderungen entspricht 
und sich eine sinnvolle Abgrenzung des Areals ergibt. 

• zulässige Ausnützung 

2 Bei Erfüllung der notwendigen Voraussetzungen sind be-
züglich der zonengemässen Bauweise folgende Abweichun-
gen zulässig. In den Zonen W2, WA2, W3 und WA3 darf die 
Ausnützungsziffer um 15 % erhöht werden.  

• Geschossigkeit / Fassaden- und Gesamthöhen → in Mar-

ginalie platzieren 

2 Im Rahmen von Arealüberbauungen darf die Fassaden-
höhe in den Zonen W2 (ausgenommen W2 im Labi), WA2, 
W3 und WA3 gegenüber dem Maximalmass der Einzelbau-
weise um 3.00 m erhöht werden, sofern nicht zusätzlich ein 
darüberliegendes Attika- und Dachgeschoss erstellt wird.  

3 In der Zone W2 und WA2 im Gebiet Labi darf zusätzlich die 
Fassaden- und auch die Gesamthöhe um 3.00 m erhöht wer-
den.  

4 Wird in der Zone W2 und WA2 im Gebiet Labi zum zusätz-
lichen Vollgeschoss hinzu ein zusätzliches Dach- oder Atti-
kageschoss erstellt, ist die Überbauung bezüglich Fassaden- 
und Gesamthöhe zum Kulturland hin abzustufen (minus ein 
Geschoss). Gegenüber dem Kulturland ist ein Grenzabstand 
von 5.0 m einzuhalten.» 

BNO wird angepasst. Hinweis wird berücksichtigt. 

§ 28 Arealüberbauungen 

«1 Arealüberbauungen sind nur in den Zonen W2, 
WA2, W3 und WA3 zulässig. Sie sind dann möglich, 
wenn die zusammenhängende, anrechenbare 
Grundstückfläche folgende Minimalwerte aufweist: 

Zone W3 ; WA3 :  3000 m2 

Zone W2 ; WA2 : 2000 m2 

Bestehende Bauten können miteinbezogen werden, 
sofern die Überbauung als Ganzes den Anforderun-
gen entspricht und sich eine sinnvolle Abgrenzung 
des Areals ergibt. 

2 Im Rahmen von Arealüberbauungen darf die Fas-
sadenhöhe in den Zonen W2 (ausgenommen W2 im 
Labi), WA2, W3 und WA3 gegenüber dem Maximal-
mass der Einzelbauweise um 3.00 m erhöht werden, 
sofern nicht zusätzlich ein darüberliegendes Attika- 
und Dachgeschoss erstellt wird.  

3 In der Zone W2 und WA2 im Gebiet Labi darf zu-
sätzlich auch die Gesamthöhe um 3.00 m erhöht 
werden.  

4 Wird in der Zone W2 und WA2 im Gebiet Labi zum 
zusätzlichen Vollgeschoss hinzu ein zusätzliches 
Dach- oder Attikageschoss erstellt, ist die Überbau-
ung bezüglich Fassaden- und Gesamthöhe zum 
Kulturland hin abzustufen (minus ein Geschoss). 
Gegenüber dem Kulturland ist ein Grenzabstand 
von 5.0 m einzuhalten.» 
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Übergeordnet geregelt. Absatz 2 in der BNO streichen 

§ 31 Abs. 2 - 4  
In BGE 1C_668/2017 vom 31. Oktober 2018 hielt das 
Bundesgericht fest, dass Wohnbauten so weit von der 
Grenze zur Landwirtschaftszone zurückzuversetzen 
seien, dass ihre Erstellung auf die Landwirtschaftszone 
keine nennenswerten Auswirkungen mehr habe. Dies 
lasse sich nur aufgrund der Umstände des Einzelfalls be-
urteilen. Mitzuberücksichtigen seien dabei die Art der 
landwirtschaftlichen Nutzung, aber auch die topografi-
schen Verhältnisse. Dass der Kulturlandabstand für Ge-
bäude, Klein- und Anbauten auf 2 m beziehungsweise auf 
0,6 m reduziert wird, ist vor dem Hintergrund problema-
tisch. Die Bestimmung sollte dahingehend ergänzt wer-
den, dass der Abstand reduziert werden darf, "soweit die 
Erstellung der Bauten zu keinen nennenswerten Auswir-
kungen auf das Kulturland führt". Damit ist sichergestellt, 
dass die Baubewilligungsbehörde die zitierte Rechtspre-
chung des Bundes einzelfallweise berücksichtigen kann. 
 

§ 30 Abstand gegenüber dem Kulturland 

«1 Gegenüber dem Kulturland ist für Gebäude der zonenge-
mässe kleine Grenzabstand einzuhalten. 

2 Dieser Grenzabstand kann darf mit einem Dienstbarkeits-
vertrag bis auf maximal 2.0 m reduziert werden (§ 47 Abs. 2 
BauG), soweit die Erstellung der Bauten zu keinen nennens-
werten Auswirkungen auf das Kulturland führt.  

3 Ist keine Parzellengrenze vorhanden beträgt der Abstand 
gegenüber Kulturland 2.0 m. 

4 Für Klein- und Anbauten gilt gegenüber dem Kulturland ein 
Grenzabstand von 2.0 m, welcher mit schriftlicher Zustim-
mung der betroffenen Nachbarschaft bis auf 60 cm reduziert 
werden kann darf, soweit die Erstellung der Bauten zu keinen 
nennenswerten Auswirkungen auf das Kulturland führt.» 

BNO anpassen 

BNO wird angepasst. Hinweis wird berücksichtigt. 

§ 30 Abstand gegenüber dem Kulturland 

«1 Gegenüber dem Kulturland ist für Gebäude der 
zonengemässe kleine Grenzabstand einzuhalten. 

2 Dieser Grenzabstand darf mit einem Dienstbar-
keitsvertrag bis auf maximal 2.0 m reduziert werden 
(§ 47 Abs. 2 BauG), soweit die Erstellung der Bau-
ten zu keinen nennenswerten Auswirkungen auf das 
Kulturland führt.  

3 Ist keine Parzellengrenze vorhanden beträgt der 
Abstand gegenüber Kulturland 2.0 m. 

4 Für Klein- und Anbauten gilt gegenüber dem Kul-
turland ein Grenzabstand von 2.0 m, welcher mit 
schriftlicher Zustimmung der betroffenen Nachbar-
schaft bis auf 60 cm reduziert werden darf, soweit 
die Erstellung der Bauten zu keinen nennenswerten 
Auswirkungen auf das Kulturland führt.» 

 

§ 32  
Bitte prüfen, ob die Marginalie "Ungleiche Verteilung der 
Grenzabstände" zur neuen Bestimmung passt, die die 
Reduktion und Aufhebung der Grenz- und Gebäudeab-
stände regelt.   
 

§ 31 Ungleiche Verteilung der Grenzabstände Grenz- und 
Gebäudeabstände 

Marginalie in der BNO ersetzen. 

 

Marginalie in der BNO wird ersetzt. Hinweis wird be-
rücksichtigt. 

§ 31 Grenz- und Gebäudeabstände 

 

 

§ 33 Abs. 4  
§ 67 BauG ist ausreichend, eine weitere Ausnahmebe-
stimmung ist nicht zulässig (Vorbehalt).    
 

§ 32 Strassenabstände 

«[…] 

4 Bei ausserordentlichen Verhältnissen kann der Gemeinde-
rat unter Wahrung der Verkehrssicherheit und Sichtzonen 
die Abstände verringern.» 

Übergeordnet geregelt. Absatz 4 in der BNO streichen 

BNO wird angepasst. § 32 Absatz 4 wird gestri-
chen Vorbehalt bereinigt. 
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§ 35  
Dass die Benennung von Strassen in der Kompetenz des 
Gemeinderats liegt, ergibt sich bereits aus dem kantona-
len Recht (§ 101 Abs. 2 BauG). Dieser Paragraf kann ge-
strichen werden.   
 

§ 35 Im öffentlichen Interesse liegende Einrichtungen 

«1 Die Benennung der Strassen, Wege und Plätze sowie die 
Strassennummerierung der Bauten sind Sache des Gemein-
derates.» 

Übergeordnet geregelt. § 35 in der BNO streichen 

BNO wird angepasst. Paragraf wird gestrichen. 
Hinweis wird berücksichtigt. 

 

§ 39  
Da die Regelung zu den Nebenräumen gestrichen wurde, 
ist auch der Titel und die Marginalie anzupassen. Abs. 2 
bezieht sich nun lediglich auf die Garten-, Terrassen- und 
Balkonflächen. Es ist zu prüfen, ob er gestrichen werden 
kann.   
 

§ 37 Raummasse / Fenstergrössen / Nebenräume Garten-, 
Terrassen- und Balkonflächen 

Marginalie in der BNO anpassen 

Marginalie in der BNO wird angepasst. Hinweis wird 
berücksichtigt. 

§ 37 Garten-, Terrassen- und Balkonflächen 

 

§ 42  
Es ist zu empfehlen, die gleichen Begriffe wie in den Mar-
ginalien in der Bestimmung selbst zu verwenden (vgl. Ru-
heflächen/Erholungsflächen). Bitte vereinheitlichen.   
 

§ 40 Spielplätze, Aufenthalts- und Erholungsflächen 

«1 Die Grösse der Spiel-, Aufenthalts- und Ruheflächen Er-
holungsflächen bei Mehrfamilienhäusern hat gesamthaft 
mindestens 15% der anrechenbaren Geschossfläche zu be-
tragen. 

[…] 

4 Spiel-, Aufenthalts- und Ruheflächen Erholungsflächen 
sind, sofern sinnvoll und technisch machbar, zu begrünen 
und zu beschatten.» 

Begriffe in der BNO ersetzen 

BNO wird angepasst. Hinweis wird berücksichtigt. 

§ 40 Spielplätze, Aufenthalts- und Erholungsflächen 

«1 Die Grösse der Spiel-, Aufenthalts- und Erho-
lungsflächen bei Mehrfamilienhäusern hat gesamt-
haft mindestens 15% der anrechenbaren Geschoss-
fläche zu betragen. 

[…] 

4 Spiel-, Aufenthalts- und Erholungsflächen sind, so-
fern sinnvoll und technisch machbar, zu begrünen 
und zu beschatten.» 
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§ 45  
Damit die Begriffe der BNO mit den verwendeten Bestim-
mungen im kantonalen Recht übereinstimmen, ist der Be-
griff "Parkplätze" durch "Parkfelder" zu ersetzen. 
 

§ 43 Besucherparkplätze Besucherparkfelder 

«1 Der Gemeinderat kann in begründeten Fällen verlangen, 
dass bei Mehrfamilienhäusern ab acht Wohneinheiten für 
Besucher bis zu 33% der Bewohner-Parkfelder erstellt wer-
den. Das Ausmass der zusätzlichen Abweichung ist vom Ge-
meinderat fallweise festzulegen, wobei ein Gleichgewicht 
zwischen Parkplatzangebot Parkfeldangebot und Parkplatz-
nachfrage Parkfeldnachfrage gewahrt werden muss.» 

Begriffe in der BNO ersetzen 

BNO wird angepasst. Hinweis wird berücksichtigt. 

§ 43 Besucherparkfelder 

«1 Der Gemeinderat kann in begründeten Fällen ver-
langen, dass bei Mehrfamilienhäusern ab acht 
Wohneinheiten für Besucher bis zu 33% der Bewoh-
ner-Parkfelder erstellt werden. Das Ausmass der 
zusätzlichen Abweichung ist vom Gemeinderat fall-
weise festzulegen, wobei ein Gleichgewicht zwi-
schen Parkfeldangebot und Parkfeldnachfrage ge-
wahrt werden muss.» 
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§ 50  
Mobilfunkantennen sind in allen Bauzonen zuzulassen; in 
der Kaskade fehlt die Spezialzone für Sportanlagen. Bitte 
ergänzen (Vorbehalt). 
 

§ 48 Mobilfunkantennen Antennenanlagen 

«1 Mobilfunkantennen, welche als solche erkennbar sind, 
dürfen in den Bauzonen 

- in erster Priorität in der Zone für öffentliche Bauten und 
Anlagen OeBA und Spezialzone für Sportanlagen SPZ; 

- in zweiter Priorität in der Wohn- und Arbeitszone WA2 
und WA3; 

- in dritter Priorität in den Wohnzonen 

erstellt werden. In Bauzonen untergeordneter Priorität kann 
eine als solche erkennbare Mobilfunkantenne nur erstellt 
werden, wenn ihre Erstellung in den Bauzonen übergeordne-
ter Priorität nicht möglich ist. Zudem kann in den Wohnzonen 
eine als solche erkennbare Mobilfunkantenne nur erstellt 
werden, wenn sie vorwiegend die Versorgung dieser Zone 
bezweckt. 

1 Als Antennen im Sinne dieser Bestimmung gelten Mobil-
funkantennen und Antennenanlagen mit ähnlichem Erschei-
nungsbild, die von allgemein zugänglichen Standorten aus 
optisch als solche wahrnehmbar sind. 

2 Antennen sind in erster Priorität in der Zone für öffentliche 
Bauten und Anlagen OeBA und Spezialzone für Sportanla-
gen SPZ; und in zweiter Priorität in der Wohn- und Arbeits-
zone WA2 und WA3 zu erstellen. 

3 In den übrigen Bauzonen sind Antennen nur zulässig, wenn 
kein Standort gemäss Abs. 2 möglich ist.» 

BNO anpassen 

BNO wird entsprechend der neuen Vorlage für die 
Antennenanlagen des Kantons angepasst. Vorbe-
halt bereinigt. 

§ 48 Antennenanlagen 

«1 Als Antennen im Sinne dieser Bestimmung gelten 
Mobilfunkantennen und Antennenanlagen mit ähnli-
chem Erscheinungsbild, die von allgemein zugäng-
lichen Standorten aus optisch als solche wahrnehm-
bar sind. 

2 Antennen sind in erster Priorität in der Zone für öf-
fentliche Bauten und Anlagen OeBA und Spezial-
zone für Sportanlagen SPZ; und in zweiter Priorität 
in der Wohn- und Arbeitszone WA2 und WA3 zu er-
stellen. 

3 In den übrigen Bauzonen sind Antennen nur zuläs-
sig, wenn kein Standort gemäss Abs. 2 möglich ist.» 
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§ 51  
Beim vereinfachten Verfahren handelt es sich um einen 
kantonalrechtlichen Begriff. Die Gemeinden sind nicht be-
fugt, dazu Bestimmungen zu erlassen, zumal ergänzende 
Bestimmungen ohnehin nicht notwendig sind. Das Bun-
desrecht muss und soll nicht wiederholt werden. Folglich 
besteht für die Gemeinden weder ein Handlungsbedarf 
noch eine Handlungskompetenz (Vorbehalt).   
 

§ 51 Neu Betriebs- und Amateurfunkantennen 

«1 Draht- und Stabantennen sowie Antennen auf leichten 
Masten mit ähnlichem Erscheinungsbild wie Fahnenmasten 
können im vereinfachten Bewilligungsverfahren behandelt. 

2 Der Unterhalt und / oder der Ersatz einer Antenne durch 
eine ähnlich grosse Antenne ist nicht bewilligungspflichtig.» 

Übergeordnet geregelt. § 51 in der BNO streichen 

BNO wird angepasst. Paragraf wird gestrichen. 
Vorbehalt bereinigt. 

 

§ 53 Abs. 1  
Dieser Absatz ergibt sich aus Art. 49 Abs. 2 lit. e Ziff. 1 
BauV und ist deshalb zu streichen.   
 

§ 50 Materialablagerungen 

«1 Die Ablagerung von Material für eine Dauer von mehr als 
2 Monaten ist bewilligungspflichtig. 

[…]». 

Übergeordnet geregelt. Absatz 1 in der BNO streichen 

BNO wird angepasst. Absatz 1 wird gestrichen. 
Hinweis wird berücksichtigt. 
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§ 60 Abs. 1  
Es ist darauf hinzuweisen, dass mit dieser Bestimmung 
teils hängige Baugesuche der neuen Planung zuwiderlau-
fen und allfällige Bausperren sowie Planungszonen im 
Hinblick auf die Durchsetzung der neuen BNO keine Wir-
kung haben (ferner scheint es wenig Sinn zu machen, bei-
spielsweise eine Bewilligung aufzuheben, weil sie dem al-
ten Recht widerspricht, während sie nach neuem Recht 
auf erneutes Gesuch hin zu erteilen wäre). Der Gemeinde 
wird daher empfohlen, alle hängigen Baugesuche nach 
neuem Recht zu beurteilen. 
 
§ 60 Abs. 2  
Vgl. Ausführungen zu § 24 BNO. 
 

§ 57 Übergangsbestimmung 

«1 Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bau- und Nut-
zungsordnung hängigen Baugesuche werden a), nach altem 
Recht beurteilt, wenn sie öffentlich aufgelegt wurden, b), 
nach neuem Recht beurteilt., wenn sie noch nicht öffentlich 
aufgelegt wurden. 

Aufhebung bisherigen Rechts 

2 Durch diese Bau- und Nutzungsordnung werden die Bau- 
und Nutzungsordnung vom 13. März 1998, die Änderungen 
vom 24. November 2014 sowie alle nachfolgenden Änderun-
gen aufgehoben. Ebenfalls aufgehoben wird der bisherige 
Zonenplan Bauzonen- und Kulturlandplan. Gemäss §24 
BNO behalten kommunale Schutzobjekte nach bisherigem 
Recht (§ 17 aBNO) bis zur Neubeurteilung durch den Ge-
meinderat ihre Gültigkeit gemäss alter Nutzungsplanung.» 

§ 24 wird gestrichen 

§ 24 Übergangsrecht  → Schutzkonzeption 

1 Kommunale Unterschutzstellungen nach bisherigem Recht 
behalten bis zur Neubeurteilung durch den Gemeinderat ihre 
Gültigkeit gemäss alter Nutzungsplanung. Neubeurteilungen 
erfolgen durch den Gemeinderat nach den obenstehenden 
Bestimmungen. 

BNO wird angepasst. Hinweis wird berücksichtigt. 

§ 57 Übergangsbestimmung 

«1 Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bau- 
und Nutzungsordnung hängigen Baugesuche wer-
den nach neuem Recht beurteilt. 

Aufhebung bisherigen Rechts 

2 Durch diese Bau- und Nutzungsordnung werden 
die Bau- und Nutzungsordnung vom 13. März 1998, 
die Änderungen vom 24. November 2014 sowie alle 
nachfolgenden Änderungen aufgehoben. Ebenfalls 
aufgehoben wird der bisherige Bauzonen- und Kul-
turlandplan.» 

 

Inkrafttreten  
Es fehlt eine Regelung zum Inkrafttreten. Bitte ergänzen 
(Vorbehalt). 
 

§ 58 Inkrafttreten  

«1 Die allgemeine Nutzungsplanung, bestehend aus der 
Bau- und Nutzungsordnung mit Anhang (A1, A2, A3, A4), 
dem Bauzonenplan und dem Kulturlandplan (allenfalls wei-
tere Pläne wie Ergänzungspläne, Hochwasserschutzpläne, 
usw.) tritt mit der kantonalen Genehmigung in Kraft.  

2 Änderungen der allgemeinen Nutzungsplanung treten mit 
der kantonalen Genehmigung der Änderung in Kraft.» 

Neuparagraf in der BNO ergänzen. 

BNO wird ergänzt. Vorbehalt bereinigt. 

§ 58 Inkrafttreten  

«1 Die allgemeine Nutzungsplanung, bestehend 
aus der Bau- und Nutzungsordnung mit Anhang 
(A1, A2, A3, A4), dem Bauzonenplan und dem Kul-
turlandplan (allenfalls weitere Pläne wie Ergän-
zungspläne, Hochwasserschutzpläne, usw.) tritt mit 
der kantonalen Genehmigung in Kraft.  

2 Änderungen der allgemeinen Nutzungsplanung 
treten mit der kantonalen Genehmigung der Ände-
rung in Kraft.» 
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3.7 Verschiedenes und Formelles 

Es handelt sich um eine Gesamtrevision der Nutzungs-
planung, beschlossen werden soll ein Nutzungsplan, in 
dem alle Festlegungen enthalten sind. Insofern ist im 
Plantitel auf den Begriff "Revision" zu verzichten (Vorbe-
halt).   
 

Bauzonen- und Kulturlandplan anpassen 

Titel: Bauzonen- und Kulturlandplan 

Bauzonen- und Kulturlandplan wird angepasst. 
Vorbehalt bereinigt. 

 

Die Legenden werden in unterschiedliche Genehmi-
gungsinhalte für nicht separat existierende Bauzonen- 
oder Kulturpläne aufgeteilt. Das führt dazu, dass Geneh-
migungsinhalte nur in der einen Legende erscheinen, 
obschon sie im gesamten Gemeindegebiet festgelegt 
werden. Die Genehmigungsinhalte der Legende sollte 
dem Plan entsprechend zusammengefasst werden und 
mit Untertiteln zur besseren Lesbarkeit strukturiert wer-
den. Hinsichtlich der Grundzonierung sollten dann die Be-
griffe "Bauzonen" und "Kulturlandzonen" verwendet wer-
den (vgl. auch Ziffer 3.3.4). Alle Begrifflichkeiten und Ab-
kürzungen müssen ausserdem zutreffend und mit der 
BNO kongruent sein, bitte überarbeiten (Vorbehalt). 
 

Bauzonen- und Kulturlandplan anpassen 

Legende anpassen 

Bauzonen- und Kulturlandplan wird angepasst. 
Vorbehalt bereinigt. 

 

Soweit nicht parzelliert, sind die Vermassungen aus der 
Teiländerung vom 24. November 2014 zu übernehmen 
(Vorbehalt).  
 

Bauzonen- und Kulturlandplan anpassen 

Vermassungen ergänzen 

Bauzonen- und Kulturlandplan wird angepasst. 
Vorbehalt bereinigt. 

 

Die Breiten der Gewässerraumzonen, insbesondere bei 
Abschnittswechsel, sind mit gerundeten Meterangaben 
anzuzeigen (Vorbehalt).  
 

Bauzonen- und Kulturlandplan und Planungsbericht anpas-
sen 

Vermassungen ergänzen 

Bauzonen- und Kulturlandplan wird angepasst. 
Vorbehalt bereinigt. 

 



Holziken, Rev. Nupla - Auswertung der 2. fachlichen Stellungnahme vom 21.03.2024 Seite 49 von 49 

Stand 22.07.2024; Stand Abschliessende Prüfung  

Stellungnahme Kanton Vorschlag Anpassungen Beschluss / Antrag Kommission  

Als Grundlage für die Erarbeitung der Nutzungsplanung 
sind immer die jeweils aktuellen Fassungen der Gesetze 
und Verordnungen zu verwenden. Im Planungsbericht 
sind nicht die aktuellen Versionen vermerkt. Beispiels-
weise ist im Kapitel 4 Grundlagen das Raumplanungsge-
setz 1. Mai 2014 angegeben, jedoch ist die letzte revi-
dierte Fassung am 1.Januar 2019 in Kraft getreten. Aus-
serdem ist die kantonale Bauverordnung zu ergänzen. 
Bitte aktualisieren (Vorbehalt).   
 

Planungsbericht anpassen Planungsbericht wird angepasst. Vorbehalt berei-
nigt. 

 

Im Nutzungsplan sind die verschiedenen Zentrumsberei-
che nummeriert, jedoch ist dazu kein Legendeneintrag 
und auch keine Erläuterung in den Unterlagen ersichtlich. 
Falls diese keine bestimmte Bedeutung haben, bitte strei-
chen.  
 

Bauzonen- und Kulturlandplan und Planungsbericht ergän-
zen 

Bauzonen- und Kulturlandplan wird angepasst. 
Hinweis wird berücksichtigt 

 

Die als «L» bezeichneten Standorte sind Festlegungen 
durch die Gemeinde und gehören deshalb in den Geneh-
migungsinhalt. Sie sind im Planungsbericht zu begründen 
(siehe dazu die kantonalen Planungsgrundlagen im Fach-
modul Landschaft und Landschaftsschutz); bitte anpas-
sen (Vorbehalt). 
 

Bauzonen- und Kulturlandplan anpassen und Planungsbe-
richt ergänzen 

Bauzonen- und Kulturlandplan, Planungsbericht 
wird angepasst. Vorbehalt bereinigt. 

 

 
 


